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Vorsitzender Andreas Schmidt (Mülheim): Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserer 59. Sitzung des Rechtsausschusses, zur 

Anhörung zum Thema „Lebenspartnerschaftsrecht". 

Wir haben uns darauf verständigt, dass zunächst jeder Sachverständige ein 

Eingangsstatement von maximal fünf Minuten abgibt. Anschließend beginnen wir mit 

der Fragerunde. Ich schlage vor, mit Herrn Bruns zu beginnen und dann in der 

Reihenfolge entsprechend der Sitzordnung fortzufahren. 

SV Manfred Bruiis (Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes, Stuttqart): Sehr 

geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lesben 

und Schwulen sind sehr froh, dass die Koalition das Lebenspartnerschaftsgesetz 

überarbeiten und demnächst auch das Ergänz~ingsgesetz neu in den Bundestag 

einbringen will. Das Lebenspartnerschaftsgesetz hat den Lebenspartnern zwar 

dieselben Verpflichtungen auferlegt wie verheirateten Leuten, ihnen aber kaum 

Rechte gebracht. Außerdem weist das Lebenspartnerschaftsgesetz aufgrund seiner 

besonderen Entstehung und Geschichte viele Unklarheiten und Lücken auf, die eine 

große Rechtsunsicherheit zur Folge haben. Es ist an der Zeit, dass diese Mängel 

beseitigt werden. Wir halten es auch für sehr vernünftig, dass das Vorhaben wieder 

in einen zustimmungsfreien und einen zustimmungsbedürftigen Teil aufgeteilt 

werden soll. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht alle Bedenken gegen eine 

Gleichstellung der Lebenspartnern mit Ehegatten ausgeräumt, aber wir haben den 

Eindruck, dass die CDUICSU anders als die FDP dieses Urteil nicht zur Kenntnis 

genommen und sich auf seiner Grundlage noch keine neue Meinung gebildet hat. 

Die meisten Unionspolitiker wiederholen nur die alten Argumente, obwohl diese 

durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts obsolet geworden sind. Zu dem 

Entwurf selbst habe ich mich schon ausführlich geäußert. Ich wollte nur noch 

folgende Punkte hervorheben: Die Adoption von Kindern durch homosexuelle Frauen 

und Männer ist schon jetzt zulässig. Sie wird laufend praktiziert und wird auch 

weiterhin zulässig bleiben, selbst wenn die geplante Zulassung der Stiefkindadoption 

scheitern sollte. Der Gesetzgeber geht also schon jetzt davon aus, dass gegen die 

Adoption von Kindern durch homosexuelle Frauen und Männer keine 

grundsätzlichen Bedenken bestehen, sondern dass es in solchen Fällen wie auch 

sonst, immer auf den Einzelfall ankommt. Bei der Zulassung der Stiefkindadoption 

geht es somit gar nicht um die grundsätzliche Frage der Eignung 



gleichgeschlechtlicher Eltern, sondern um die rechtliche Absicherung von Kindern, 

die bereits in gleichgeschlechtlichen Farnilien leben. Das sind laut Mikrozensus 2003 

, mindestens 13 000 Kinder, davon mindestens 10 000 unter 18 Jahren. Diese Kinder 

haben keinen Unterhalt und keine Erbansprüche gegen den zweiten Elternteil. Wenn 

ihr leiblicher oder rechtlicher Elternteil verstirbt, ist der Andere nicht verpflichtet, sich 

um das Kind zu kümmern und für es zu sorgen. Das widerspricht regelmäßig dem 

Kindeswohl. Der generelle Ausschluss der Gemeinschaftlichen- und der 

Stiefkindadoption ist deshalb mit einem Adoptionsrecht, das sich am Kindeswohl 

orientiert, nicht zu vereinbaren. Ob solche Adoptionen im konkreten Einzelfall dem 

Wohl des Kindes dienen, muss jeweils der Entscheidung des 

Vormundschaftsgerichts überlassen bleiben. Nach dem Wortlaut des europäischen 

Übereinkommens über die Adoption von Kindern aus dem Jahre 1967 ist die 

Stiefkindadoption durch Lebenspartner nur bei leiblichen Kindern des anderen 

Elternteils zulässig. Denn das Übereinkommen lässt eine gemeinschaftliche Adoption 

durch zwei Personen nur zu, wenn es sich um Ehegatten handelt. Lebenspartner 

werden in dem Übereinkommen nicht erwähnt, weil es Lebenspartnerschaften 1967 

noch nicht gab und nicht vorstellbar waren. Die Frage, ob das Übereinkommen 

insoweit eine Lücke aufweist, sollte nach unserer Auffassung der Rechtsprechung 

überlassen bleiben. Aus diesem Grund plädieren wir dafür, Cj 642 BGB schon jetzt so 

zii ändern, dass ein Kind auch von dem Lebenspartner des Annehmenden 

angenommen werden karin. Im Übrigen erscheint mir die gesetzestechnische 

Regelung dieser Frage völlig misslungen. Der Entwurf erklärt nur. wenige 

Einzelvorschriften für entsprechend anwendbar und erweckt dadurch den Eindruck, 

dass die anderen Adoptionsvorschriften riicht entsprechend angewandt werden 

sollen. Das betrifft selbst die Grundvorschrift, dass für die Entscheidung über die 

Adoption allein das Wohl des Kindes ausschlaggebend ist. Dass ein entsprechender 

Hinweis in der Gesetzesbegründung steht, reicht für meine Begriffe nicht aus. Die 

Gesetzesfassung sollte klar sein. Die Hinterbliebenenversorgung in der 

Rentenversicherung hat Unterhaltsersatzf~inktion. Da Lebenspartner untereinander 

genauso zum Unterhalt verpflichtet sind wie Ehegatten, ist es folgerichtig, dass die 

Witwen- und Witwerversorgung in der Rentenversicherung auf Lebenspartner 

übertragen wird. In der Praxis werden Rentenzahlungen an hinterbliebene 

Lebenspartner nur in wenigen Fällen in Betracht kommen. Die Mehraufwendungen 

der Rentenversicherungen für hinterbliebene Lebenspartner werden deshalb so 



gering sein, dass sie gegenüber dem Gesamtvolumen der Rentenzahlungen nicht 

merkbar ins Gewicht fallen. Von den zustimmungsfreien Bundesgesetzen mit 

Regelungen über die Versorgung der Hinterbliebenen fehlen im Gesetzentwurf das 

Soldatenversorgungsgesetz sowie das Bundesministergesetz und damit auch das 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse der parlamentarischen Staatssekretäre, das 

insoweit auf das Bundesministergesetz verweist. Sie sind vermutlich nur deshalb 

nicht in das Überarbeitungsgesetz aufgenommen worden, weil sie ihrerseits auf das 

zustimmungspflichtige Beamtenversorgungsgesetz verweisen. Das ist aber kein 

Hinderungsgrund. § 5 Nr. 28 des Entwurfs erklärt die zustimmungspflichtigen 

Vorschriften des Beamtenbesoldungsgesetzes über den Familienzuschlag im 

Rahmen der Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsverordnung auf Lebenspartner 

für entsprechend anwendbar. 

Die neue Regelung über die Aufhebung der Lebenspartnerschaft in fj 15 des 

Entwurfs ist nach meinem Eindruck völlig misslungen. Wir plädieren dafür, wie bei 

Eheleuten zwischen Scheidung und Aufhebung zu unterscheiden, dabei alle 

Aufhebungsgründe zu berücksichtigen und die Rechtsfolgen der Aufhebung 

differenziert zu regeln, je nachdem wer die Aufhebungsgründe zu verantworten hat. 

Außerdem sollte der Grundsatz übernommen werden, dass die Aufhebungsgründe 

durch Bestätigung entfallen können. Nach dem Entwurf der Koalitionsfraktionen 

sollen Lebenspartner in den zustimmungsfreien bundesrechtlichen Vorschriften des 

Beamtenrechts .und ähnlicher Rechtsvorschriften mit Ehegatten gleichgestellt 

werden. Es fehlt aber die Gleichstellung bei der Beihilfe. Sie ist nach unserem 

Eindruck nur aus formalen Gründen unterblieben, weil der Bund die Beihilfe bisher 

nicht in einer Verordnung, sondern nur in einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

geregelt hat. Dies hat aber das Bundesverwaltungsgericht bereits beanstandet. Es ist 

deshalb ohne weiteres möglich, schon in das Überarbeitungsgesetz im Vorgriff auf 

die demnächst fällige neue Beihilfeverordnung eine Bestimmung aufzunehmen, dass 

Lebenspartner bei der Beihilfe wie Ehegatten zu behandeln sind. Zumindest sollte 

der Rechtsausschuss in seiner Beschlussempfehlung zum Ausdruck bringen, dass er 

eine solche Gleichstellung für geboten hält. Dazu sei auch auf die neue 

Beihilfeverordnung des Landes Schleswig-Holstein verwiesen, die die Lebenspartner 

als berücksichtigungsfähige Angehörige mit aufführt. Das Land Berlin hatte das 

schon vor drei Jahren so geregelt. Der Vorschlag des Entwurfs für eine Ergänzung 

des Art. 17 b EGBGB ist nach unserer Auffassung unzureichend. Es besteht eine 
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große Rechtsunsicherheit, wie die gleichgeschlechtliche Ehe, die im Ausland nach 

den dort geltenden Vorschriften rechtswirksam begründet wurde, bei uns zu 

behandeln ist. In der juristischen Fachpresse sind dazu schon zahlreiche Aufsätze 

mit den untersct-iiedlichsten Lösungsvorschlägen erschienen. Wir meinen, diese 

Rechtsunsicherheit sollte beseitigt und das Problem genauso geregelt werden, wie 

die Anerkennung von islamischen Mehrehen durch unsere Rechtsprechung. Das 

bedeutet praktisch, dass für die Begründung die allgemeinen und die 

güterrech'tlichen Wirkungen sowie die Auflösung einer gleichgeschlechtlichen Ehe 

genauso wie bei der Lebenspartnerschaft die Sachvorschriften des 

Registerführenden' Staates für anwendbar erklärt werden. Außerdem sollte die 

Kappungsregelung des Art. 17 b Abs. 4 EGBGB gestrichen werden. Sie wird in der 

juristischen Fachliteratur allgemein als verfehlt abgelehnt. Schließlich sei noch darauf 

hingewiesen, dass bei den Befangenheits- und Ausschlussvorschriften, die an den 

Angehörigenstatus anknüpfen, vergessen worden ist, 20 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes mit aufzunehmen. Das sollte man noch mit 

hineinschreiben. Im Übrigen verweise ich auf meine schriftlichen Ausführungen. 

SV'e Prof. Dr. Nina Dethloff, LL.M. (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 

Bonn): Das mit der Schaffung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft 

verfolgte Ziel, die Diskriminierungen gleichgeschlechtlicher Paare zu beseitigen, ist 

noch nicht vollständig erreicht. Eingetragene Lebenspartner haben zwar im 

Wesentlichen dieselben Pflichten, aber nicht dieselben Rechte. Der von beiden 

Gesetzentwürfen verfolgte weitere Abbau von Diskriminierungen ist daher dringend 

geboten. Er steht auch mit der Verfassung im Einklang - wie dies ja auch vom 

Bundesverfassungsgericht ausdrücklich bestätigt worden ist. Die Angleichung der für 

eingetragene Lebenspartnerschaften geltenden Regelungen an die für die Ehe 

maßgeblichen Bestimmungen des BGB ist erforderlich, um die bestehenden 

Ungleichbehandlungen zu beseitigen, bei denen es an einer sachlichen 

Rechtfertigung fehlt. In vielen Bereichen wurden hier vermeintlich 

verfassungsrech~tlich gebotene Abstände gewahrt zu den Regelungen die für 

Ehegatten gelten. Das hat zu zahlreichen Schwierigkeiten und Rechtsunsicherheit 

geführt. Für uns fehlt hier eine sachliche Rechtfertigung. Deshalb sollte im weiteren 

Umfang als bisher vorgesehen, auf Vorschriften des Eherechtes verwiesen werden. 

Das ist auch in dem Entwurf der SPD nicht im vollen Umfang, aber weitestgehend so 



vorgesehen. Zu der Zulassung der Stiefkindadoption, die einen wesentlichen Schritt 

zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare darstellt: Diese ist vor allem im 

lnteresse der Kinder geboten, denn es wachsen zunehmend Kinder auch in 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auf, und für die Kinder bedeutet die 

rechtliche Absicherung einer faktisch bestehenden Eltern-Kind-Beziehung zu dem 

Partner des leiblichen Elternteils eine Verbesserung ihrer rechtlichen Situation. Oft 

besteht ja hier ein faktisches Eltern-Kind-Verhältnis und das kann nach geltendem 

Recht nicht hinreichend rechtlich abgesichert werden. Es besteht kein volles 

Sorgerecht und es besteht, abgesehen von der Möglichkeit hier vertragliche 

Regelungen vorzusehen, keine gesetzliche Unterhaltspflicht, kein gesetzliches 

Erbrecht. Hier besteht dringender Handlungsbedarf um die Situation auch der Kinder 

- gerade der Kinder - zu verbessern. Dies wird bestätigt von der Erkenntnis, dass im 

lnteresse der Kinder hier eine Verbesserung der Rechtslage geboten ist. Wenn man 

sich die rechtliche Situatioii in anderen Ländern betrachtet, auch die 

Rechtsordnungen, die zunächst nur eine registrierte Partnerschaft für 

gleichgeschlechtliche Paare eingeführt und von einem Adoptionsrecht abgesehen 

haben, - die skandinavischen Länder - die haben eine solche Adoptionsmöglichkeit 

jetzt zumindest fijr Stiefkinder vorgesehen. Gleiches gilt etwa in den Niederlanden. 

Auch in anderen Rechtsordnungen, in autonomen Gebieten in Spanien, ebenso in 

England, ist jetzt die Möglichkeit einer gemeinsamen Adoption auch durch 

gleichgeschlechtliche Paare eingeführt worden. Unabhängig sogar davon, ob hier 

eine rechtliche Beziehung zwischen den Partnern selbst besteht, oder nur eine rein 

faktische Gemeinschaft. Weitergehend sollte man darüber hinaus auch die 

gemeinsame Adoption gerade im lnteresse der Kinder zulassen. Hier haben wir 

bislang die Möglichkeit, dass ein eingetragener Lebenspartner alleine einzeln ein 

Kind adoptieren kann. Wenn dann ein solches Kind in einer eingetragenen 

Partnerschaft lebt, dann entsteht natürlich auch eine Beziehung zu dem anderen 

Partner, der ebenfalls auch Elternverantwortung übernehmen kann. Hier gilt genau 

dasselbe wie bei der Stiefkiiidadoption, es ist im Interesse der Kinder, wenn solche 

Beziehungen, solche faktischen Eltern-Kind-Beziehungen, auch rechtlich abgesichert 

werden können, durch entsprechende Sorgerechte, durch entsprechende 

Unterhaltsansprüche und auch durch entsprechende Erbrechte. Gerade auch im 

Falle einer möglichen Trennung der Partner muss die Möglichkeit bestehen, dass 

das Kind bei demjenigen Partner verbleibt, zu dem es die engere Beziehung hat, 



dass hier eine Sorgerechtsentscheidung entsprechend dem Kindeswohl getroffen 

werden kann. Auch diese Erkenntnis hat sich in vielen anderen Ländern schon 

durchgesetzt. Es sollte ein gemeinsames Adoptionsrecht auch für 
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gleichgeschlechtliche Paare, für eingetragene Lebenspartner, vorgesehen werden. 

SV'e Maqdalene Lähnemann (Senatsverwaltung für Bildung, Juqend und Sport, 

Berlin): Ich spreche als Mitarbeiterin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Sport Berlin vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrung zum Thema homosexuelle 

Elternschaft. Ich bin gebeten worden mich speziell zu dem Aspekt Adoption, 

Stiefkindadoption zu äußern. Ich will auf drei Punkte eingehen, Ihnen zunächst einige 

demografische und farr~iliensoziologische Informationen aufgrund meiner 

Praxiserfat-irung geben. Dann will ich auf Problemfragen eingehen und zum Schluss 

ein kurzes Votum anschließen. Herr Bruns sagte schon, es gibt keine verlässlichen 

Zahlen über die Anzahl der Kinder die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften 

leben. Das liegt vor allem daran, dass diese sexuelle Orientierung nicht erfasst wird - 
datenrechtlich zum Glück. Nach empirischen Umfrageangaben haben zwischen 6 % 

und 30 % der Lesben und Schwulen Kinder. Das ist ein sehr breites Spektrum und 

unterscheidet sich auch nach alten und neuen Bundesländern und nach dem Alter 

der Eltern. Tatsache ist, dass die meisten dieser Kinder aus früheren heterosexuellen 

Beziehungen der Eltern stammen, aber es gibt auch kleinere andere Gruppen. Für 

diese anderen Gruppen ist eigentlich das heutige Thema relevanter, weil eben dort, , 

wo ein früherer Ehepartner da ist, eine Stiefkindadoption auch nur in den seltensten 

Fällen in Frage kommt. Ich will deshalb erstmal etwas über Pflegekinder sagen. Mit 

der Thematik Pflegekinder setzt man sich etwa seit Mitte der 80-er Jahre 

auseinander. In diesem Zusammenhang sind auch empirische Studien aus andern 

Ländern zitiert worden, die alle zu dem Ergebnis kommen, dass an der 

Erziehungsfähigkeit von Lesben und Schwulen keine Zweifel bestehen und dass die 

Kinder sich genauso entwickeln, wie die Kinder in heterosexuellen 

Lebensgemeinschaften. Ich schätze, dass in Berlin im Moment etwa 40 Kinder bei 

gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern untergebracht sind. Das ist rechtlich gesehen 

ja auch die einzige Möglichkeit, dass das Kind praktisch zu Beiden eine gleiche 

Bezieh~ing hat, seit diese Pflegestellen eben auch bei - Personen gleichen 

Geschlechts eingerichtet werden können. Ich habe das jetzt erwähnt, weil man aus 



überwiegend positiven Erfahrungen mit Pflegekindern Rückschlüsse ziehen kann auf 

die Situation von Adoption und Stiefkindern. 

Dann gibt es eine zweite Gruppe, die nach meiner Einschätzung sehr im Zunehmen 

ist, und zwar die der lesbischen Paare, wo eine Frau durch Samenspende 

schwanger wird, ein Kind bekomint und wo beide Frauen das Kind gemeinsam 

erziehen. Das Kind hat also von Anfang an praktisch diese beiden Frauen als 

Elternteile. Aus anderen Ländern gibt es zu diesen Familien sogar auch schon 

Langzeitstudien darüber, wie sich die Kinder entwickeln. Man kann auf belgische 

Untersuchungen zurückgreifen. Vielleicht wird es manchen beruhigen zu wissen, 

dass die meisten Lesben sich dafür einen Spender aussuchen, den „Jetztspenderi', 

wo praktisch die Daten des Spenders bekannt sind und die Kinder später die 

Möglichkeit haben, auch den Spender kennen zu lernen, wie es bei Adoptivkindern 

auch ist oder die Wurzeln eben nach zu verfolgen. Real ist es so, dass die Lesben 

die Erziehungsverantwortung mit ihrer Partnerin teilen, rechtlich gesehen aber - wie 

Frau Dethloff eben schon sagte - ist praktisch nur die eine Person, ein Elternteil. Die 

Nachteile entstehen eben vor allen Dingen beim Unterhalt und im Erbrecht, die 

Kinder haben keinen Unterhaltsanspruch. Ich schätze, die Zahl der Kinder, die durch 

Insemination gezeugt sind und in lesbischen Partnerschaften leben, in Berlin 

vielleicht auf 150, vielleicht auch auf 300 und für die Bundesrepublik kann man 

vielleicht ein 10-faches davon rechnen. Das sind aber auch sehr vage Vermutungen. 

Bei Adoptivkindern werden die Zahlen noch niedriger. Da schätze ich, dass es in der 

ganzen Bundesrepublik etwa 30 bis 50 Kinder gibt, die von Lesben und Schwulen 

adoptiert wurden, also eben als Einzelperson adoptiert wurden. Ein bekanntes 

Beispiel ist der Schlagersänger Patrick Lindner. Man merkt an diesem Beispiel, dass 

die Öffentlichkeit dieser Situation auch mit Sympathie begegnet. Genauso wie bei 

Kindern, die durch Inserriination gezeugt sind, ist es auch hier so, dass das Kind nur 

zu einem Elternteil eine rechtliche Beziehung hat. Insgesamt sehen wir also, dass es 

um eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe geht, aber für diese kleine 

Bevölkerungsgruppe - und gerade für die Kinder - ist es doch sehr wichtig und 

dramatisch, was für Problemlagen daraus entstehen. Ich sehe andererseits 

rechtliche Problemlagen. Die hatte Frau Dethloff gerade schon ausgeführt, eben vor 

allen Dingen im Unterhaltsrecht, Erbrecht und bei einer Trennung der Partner. Diese 

Ungleichheiten können durch die Möglichkeit der Stiefkindadoption ausgeräumt 

werden, und es wird auch eine größere soziale Anerkennung dieser Familien geben, 



wenn man eben weiß, das ist eine Familie, wie jede andere Familie auch. Darüber 

hinaus wird bei der Frage nach sozialen Problemen oft diskutiert, ob die Kinder nicht 

möglichen Diskriminierungen ausgesetzt sind, weil sie eben in so einer 

ungewöhnlichen Familie leben. Die vorhin zitierten Untersuchungen kommen 

meistens zu dem Ergebnis, dass einzelne Hänseleien schon vorkorrimen, aber die 

Kinder meist recht gut damit umgehen können. D. h. allerdings heute in der Praxis, 

dass sie auch sehr dosiert damit umgehen, wem sie erzählen, dass ihre Mutter 

lesbisch oder ihr Vater schw~rl ist. Also Stigmatisierung gibt es, ich habe in meinem 

Papier ein kleines Beispiel dafür genannt, aber nieine Erfahrung und auch die 

Untersuchungen bestätigen, bei einem offenen Umgehen ist die Stigmatisierung 

niedriger. Aber: Es kommt weniger Diskriminierung vor, wenn die Eltern offiziell 

verpartnert sind und das Kind offiziell das „richtigefi ist, dann wird es sicherlich noch 

weniger werden mit den möglichen Diskrimiriierungen. 

Mein Votum ist vor dem Hintergrund 14-jähriger Erfahrung in Kontakt mit Familien 

lesbischer Mütter und schwuler Väter, sowie der Rezeption entsprechender Studien 

zu sehen: Die Regelungen in Bezug auf Kinder eines Lebenspartners wie sie im 

Entwurf von RotIGrün enthalten sind, sind als unbedingt notwendig zu erachten. Die 

oben ausgeführten rechtlichen Probleme und die Benachteiligung von Kindern 

gleichgeschlechtlicher Eltern können dadurch behoben oder zumindest weitgehend 

gemindert werden. Dies gilt insbesondere für durch Samenspenden gezeugte Kinder, 

die in lesbische ~ebens~artnerichaften hinein geboren werden und dort aufwachsen. 

SV Prof. Dr. Helqe Sodan (Präsident des Verfassunqsqerichtshofes des Landes 

Berlin): Ich möchte mich in meinem kurzen Statement konzentrieren auf die sog. 

Stiefkindadoption, wie sie der Entwurf eines Gesetzes zur Überarbeitung des 

Lebenspartnerschaftsrechts vom 29. Juni 2004 vorsieht. Für die 

verfassungsrechtliche Beurteilung des § 9 Abs. 7 Lebenspartnerschafts-gesetz - 

Entwurf wird nachfolgend das mit knapper Mehrheit ergangene Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts und zwar des 1. Senats vom 17. Juli 2002 zugrunde 

gelegt. Nach den die Entscheidung der Senatsmehrheit tragenden Gründen verletzt 

die Einführung des Rechtsinstituts der Eingetragenen Lebenspartnerschaft für 

gleichgeschlechtliche Paare nicht die Verfassungsnorm des Art. 6 Abs. I 

Grundgesetz (GG), wonach Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der 

staatlichen Ordnung stehen. Dieser besondere Schutz der Ehe soll den Gesetzgeber 





muss man wissen, dass es in einer Regelung für eine Gemeinschaft nicht nur Rechte 

sondern auch Unfreiheiten gibt und der Gemeinschaft Lasten auferlegt. Die 

Gesetzentwürfe hätten die Institute die übernommen werden sollen, darauf prüfen 

sollen, ob sie für die Ehe eige~itlich wirksam sind, ob sie so angewendet werden, wie 

sie im Gesetz stehen, und ob sie auf die Partnerschaft passen. Das geschieht an 

keiner Stelle. Die Begründung lautet immer: „wird übernommeni', weil es so wie in 

der Ehe geregelt ist. Ich halte es nicht für ausreichend. Bei staatlichen Leistungen 

wird zunehmend diskutiert, ob es richtig ist, staatliche Leistungen an die Ehe zu 

binden und nicht an die bekinderte Ehe,zu binden, z.B. den Splittingvorteil. Dieses 

Argument halte ich für ganz wichtig, während man gleichzeitig jetzt den Vorschlag 

macht, z.B. Splittingvorteile und ähnliche Vorteile auf die Partnerschaft ohne Kinder 

auszudehnen. In meiner schriftlichen Skizze habe ich einige Punkte des bürgerlichen 

Rechts daraufhin überprüft, ob sie für die Gemeinschaft, für die Partnerschaft sinnvoll 

sind. Ich beginne mit der obligatorischen Zivilehe. Die obligatorische Zivilehe vor dem 

Standesbeamten ist schon für die Ehe überholt. Sie ist ein Kind der Geschichte, ein 

Kind des Kulturkampfes der 70-er Jahre des 19. Jahrhunderts und war eine 

Erklärung gegenüber einem Teil einer christlichen Gemeinschaft. Für die 

Dokumentation von Erklärungen von zwei Partnern die eine Ehe eingehen, ist die 

notarielle Dokumentation ausreichend. Sie sichert die Belehrung, die Klarheit der 

Erklärung und die Dokumentation. Die Übernahme der Zugewinngemeinschaft als 

Regelgemeinschaft der Pa-nerschaft halte ich für einen Grundirrtum und zwar 

deshalb, weil die Zugewinngemeinschaft eine Erfindung für die westdeutsche 

Hausfrauenehe mit Kindern ist, die logischerweise, weil für Kindererziehung niemand 

zur Verfügung stand, als Hausfrauenehe gelebt werden musste. Diesen Ausgleich 

schafft die Zugewinnausgleichsehe mit einigen Problemen, Herr Willutzki, ich bin 

ihrer Meinung, sie ist vielfältig reformbedürftig. Sie als Regelgüterstand zu 

übernehmen ist schlicht und einfach eine Übernahme des Regelgüterstandes. Ein 

Güterstand der Gleichberechtigung kann nur die Giitertrennung sein. Damit kommt 

man zum Ergebnis, dass der Versorgungsausgleich, der in ähnlicher Weise geht, 

eigentlich für die Gleichberechtigungspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Partner 

nicht in Betracht kommt. 

Die Stiefkindadoption ist, auch für Ehepaare in denen ein Kind des anderen adoptiert 

werden soll, nicht mehr angemessen. Denn mit der Stiefkindadoption werden eine 

Elternschaft und die Beziehung einer Familie des anderen Elternteils abgebrochen, 





welche Regelungen für diese Gemeinschaft wirklich angemessen sind. Die 

Gesetzentwürfe, die ihnen vorliegen, leisten diese Arbeit nicht. 

SV Christa Wolf (Abteilunqsleiterin, Bereich Jugend, Bildung und Soziales, 

Bergheim): Aus der Sicht der Jugendämter begrüße ich die Möglichkeit der 

rechtlichen Absicherung von Kindern, die in gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaften leben. Ich habe mich aus der Sicht des Jugendamtes einmal 

damit beschäftigt, wie wir eigentlich in unserem Alltag damit konfroritiert werden im 

Sorge- und im Umgangsrecht, wenn Kinder in gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaften leben. Ich musste feststellen, dass es da so gut wie keine 

Probleme gibt. Es gibt sicher hin und wieder welche. Aber sie machen weder das 

Gros der Arbeit aus, noch prägen sie unsere Arbeit. Eine grundsätzliche Gefährdung 

des Kindeswohls allein dadurch, dass ein Kind in einer gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaft groß wird, ist nicht zu erkennen. Aus diesem Grund karin man 

eigentlich nur sagen, dass eine Kindeswohlgefährdung im Einzelfall vorliegen könnte 

und nicht generell in irgendeiner Form zu unterstellen ist, wenn das Kind in einer 

gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft lebt. Das bedeutet, da Kindeswohl keine 

absolute, sondern eine individuelle Größe ist, dass auch in jedem Fall zu prüfen ist, 

ob das Kindeswohl in irgendeiner Form gefährdet oder beeinträchtigt sein könnte. 

Das wird, wenn es sich um eine Adoption handelt, sehr fachkompetent durch die 

Adoptionsvermittlungsstelle durchgeführt. In der Adoptionsvermittlungsstelle arbeiten 

ausgebildete Fachkräfte, die genau diesen Fokus haben, nämlich zu schauen, ob die 

Voraussetzungen des § 1741 BGB vorliegen, ja oder nein, und ob es eine 

Kindeswohlgefährdung sein könnte oder ob es keine sein könnte und ob die 

Möglichkeit bzw. die Chance besteht, dass ein funktionierendes Eltern-Kind- 

Verhältnis entsteht. Das heißt, im Rahmen der Adoption gibt es - Prof. Willutzki hat 

es bereits gesagt - Instrumente, die geeignet sind, eine Gefährdung auszuschließen. 

Die haben wir bereits und die werden in jedem Fall praktiziert. Bei 

Stiefelternadoptionen kommt noch hinzu, dass es dazu einer Einwilligung bedarf und 

dass es dazu auch der notariellen Beurkundung der Einwilligung bedarf, d.h. da geht 

man nicht einfach mal hin und erklärt: Ich willige ein. Wenn sie davon ausgehen, 

dass dann auch noch die Annahme als Kind ausgesprochen wird durch einen 

Vorniundschaftsrichter, können wir aus Jugendamtsicht eigentlich nur sagen, dass 

dem Wohl des Kindes genügend Schutz geboten ist. Zu dem Einwand, dass die 





Lebensgemeinschaften anders ist? Das wäre für mich eine völlig neue Erkenntnis. 

Es ist doch bei jeder Adoption so, dass in dem Moment, wo die Adoption vollzogen 

ist, die Rechtsbeziehung zu dem anderen Teil gekappt ist. Ich bin jetzt seit sechs 

Jahren Bundestagsabgeordnete, es wäre für mich neu, werin sich da jetzt etwas 

geändert hätte, wenn es nicht bei anderen Adoptionen genau so der Fall wäre. An 

Frau Vonholdt möchte ich noch mal zu diesem einen Zitat, das ich wiedergegeben 

habe, die Frage stellen: Worauf stijtzt sich dieses Zitat, was für Erkenntnisse haben 

Sie? Darriit ich einfach weiß, wie wissenschaftlich fundiert diese Position ist. Hierzu 

möchte ich auch noch einmal eine andere Position ansprechen - die betrifft jetzt nicht 

unbedingt das Thema, über das wir heute reden - damit ich für meinen 

Erkenntriishorizont daraus auch entnehmen kann, wie wissenschaftlich Sie arbeiten. 

Eine zweite Position von Ihnen ist, dass Jugendlichen eine „neue Landkarte" in den 

Kopf gesetzt werde, die besagt, dass die Ehe zwischen Mann und Frau nichts 

Besonderes mehr ist. Das Ergebnis einer solchen Sicht werde tiefe Verunsicherung 

hervorrufen, eine Identitätsverwirrung und in vielen Fällen zerstörtes Leben 

bedeuten. Ich lebe in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und wir haben sogar 

ein gemeinsames Kind, aber ich kann weder mir an mir noch an dem Vater, also 

meinem Lebensabsci-inittsgefährten, tiefe Verunsicherung, Identitätsverwirrung oder 

zerstörtes Leben feststellen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich selbst nicht 

so wahrnimmt. Vielleicht können Sie mir noch mal die wissenschaftlich fundierten 

Hintergründe dieses Zitats erläutern. Vielen Dank. 

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN): Ich habe zunächst eine Frage an 

Herrn Bruns zum Thema Soldatenversorgung und Beamtenversorgung. Die 

Soldatenversorgui~g wäre zustimmungsfrei, die Beamtenversorgung 

zustimmungspflichtig. Wie beurteilen Sie es, wenn man im Überarbeitungsgesetz die 

Soldatenversorgung regeln würde vor dem Hintergrund der 

Verfassungsgerichtsentscheidung zur möglichen Teilungspraxis von 

Gesetzgebungsmaterien im Hinblick auf den Bundesrat und zum anderen, weil wir 

hier zwei Gesetzentwürfe auf dem Tisch haben, auch den der FDP, der an 

bestimmten Punkten durchaus auch unseren Vorstellungen, also den Vorstellungen 

der Koalition entspricht, der ist von uns abgeschrieben, ob Sie unsere Auffassung 

teilen als Verband, dass das Überarbeitungsgesetz eine sehr gute Grundlage wäre, 

um in einer zweiten Runde dann noch mal die Frage des Ergänzungsgesetzes und 





SV'e Christl Vonholdt (Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft, 

Reichelsheim): Sie bringen verschiedene Dinge durcheinander. 

Christine Larribrecht (SPD): Ich verstehe es so. Weil Sie es nur auf die Ehe bezogen 

haben und eben nicht auf andere Lebensformen. 

SV'e Christl Vonholdt (Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft, 

Reichelsheim): Dies ist kein Zitat aus meinem Statement. 

Christine Lambrecht (SPD): Nein, ein Zitat aus einem Interview von Ihnen. Ich wollte 

auch nur wissen, wie Sie wissenschaftlich arbeiten, wie Sie zu diesem Statement 

gekommen sind. 

SV'e Christl Vonholdt (Deutsches Institut für Juqend und Gesellschaft, 

Reichelsheim): Da ist natürlich auch die Frage des Zusammenhangs zu sehen. Aber 

es ist tatsächlich so, dass wenn wir für die nächste Generation die Ehe und Familie 

als Leitbild aufgeben, es dazu führen kann, dass mehr Jugendliche ... (Zwischenruf 

von Frau Lambrecht). Was verstehen Sie unter wissenschaftlicher Erkenntnis? 

Wenn Sie z. B. die Forschung von Remafedi ansehen, ein homosexueller Forscher in 

den USA, das habe ich auch in meinem Statement festgehalten, der ijber 34.000 

Jugendliche untersucht und herausgefunden hat, dass bei den 12-jährigen 

Jugendlichen über 25 % sich unsicher waren, über ihre sexuelle Orientierung. Mit 18 

Jahren waren es noch 5 % und die Frage ist, wird diesen 12-jährigen gesagt, neben 

der Ehe ist jede andere Lebensform gleich wert und gleich erstrebenswert? Wenn 

Ihnen das gesagt wird, ist zu vermuten, dass sie andere Lebensformen häufiger 

ausprobieren und dann sind die Konsequenzen, die die empirischen Daten zeigen, 

eben nicht von der Hand zu weisen. 

Die andere Frage war die nach den Mängeln der wissenschaftlichen Studien. Also 

abgesehen von der australischen Studie kommen fast alle Studien aus den USA und 

da ist es tatsächlich so, je mehr man sich mit ihnen befasst, desto mehr sieht man 

die Mängel. Die meisten haben verschwindend kleine Stichprobengrößen. Bei vielen 

ist nicht nachweisbar, ob sie das, was sie vorgeben wollen zu messen, auch wirklich 

messen können. Eine große Anzahl, etwa 20 Studien, hat gar keine 





entscheiden sich nicht zu einer Veränderung. Aber wir sind Arilaufstelle und wir 

unterstützen das Selbstbestimmungsrecht der Menschen auf Veränderung ihrer 

homosexuellen Orientierung. 

Volker 6eck (Köln) (BÜNDNIS 90lDIE GRÜNEN): 1st Homosexualität eine Sünde? 

Können Sie das noch beantworten? 

SV'e Christ1 Vonholdt (Deutsches Institut für Juqend und Gesellschaft, 

Reichelsheim): Herr Beck, wenn wir uns auf einer kirchlichen Veranstaltung 

wiedertreffen, beantworte ich Ihnen diese Frage sehr gerne. 

Vorsitzender Andreas Schmidt (Mülheim): Jetzt hat das Wort Herr Professor Sodan 

auf die Frage von Frau Lambrecht und von Herrn Dr. Röttgen. Bitteschön 

SV Prof. Dr. Helge Sodan (Präsident des Verfassunqsqerichtshofes des Landes 

Berlin): Vielen Dank Herr Vorsitzender. Ich darf zunächst auf die Frage von Frau 

Lambrecht nach der Rechtslage für andere Adoptionen antworten, womit Sie 

offenbar den bislang allein maßgeblichen Fall einer Stiefkindadoption durch den 

anderen Ehegatten meinen. Die Rechtslage ist insoweit geregelt durch 9 1755 Abs. 2 

BGB. Da heißt es: Nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehegatten an, so tritt das 

Erlöschen nur im Verhältnis zu dem anderen Elternteil und dessen Verwandten ein. 

In der Tat werden durch die Stiefkindadoption im bisher allein maßgeblichen Fall 

auch die Rechtsbeziehungen gekappt. Sie erlöschen und damit handelt es sich nach 

meiner Auffassung ebenfalls um einen Eingriff in das Grundrecht aus Artikel 6 Abs. I 

GG. Aber dieser Eingriff ist im Regelfall oder im bisher allein maßgeblichen Fall 

rechtfertigungsfähig. Hier haben wir nun folgende Situation. Ich habe versucht 

deutlich zu machen, dass eine undifferenzierte Übertraguiig dieser Regelung auf den 

Fall der Stiefkindadoption unter Lebenspartnern eben nicht möglich ist. Wegen der 

von mir genannten Gründe, insbesondere dem Problem der Diskriminierung und 

Stigmatisierung, das habe ich versucht auszuführen. Wenn man das eben nicht 

einfach unbesehen überträgt, dann kommt man m. E. zu dem Zwang, diese 

Regelung des 9 1741 Abs. I BGB, die die Voraussetzung für die Adoption regelt, 

eben sehr eng auszulegen. Wir haben dort den Begriff des Kindeswohles. Das ist ein 

i~nbestimmter Rechtsbegriff, der ist auslegungsfähig und auslegungsbedürftig . Und 





zum Eingehen eines Risikos besteht. Das ist sicherlich in der Allgemeinheit zu 

verneinen. Ich will auf ein ganz anderes Rechtsgebiet hinweisen, auf das Atomrecht. 

Hier hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt sehr deutlich gemacht, dass 

wegen der staatlichen Schutzpflicht für Leben und körperliche Unversehrtheit sehr 

sorgfältig geprüft werden muss, inwieweit sich aus Regelungen des Atomrechts, 

natürlich ausgehend von den Anlagen, Gefahren ergeben könnten. Letztlich wird 

man das, was Sie mit Ihrer Frage angesprochen haben, Herr Dr. Röttgen, eben 

'letztlich wieder am Kindeswohl festmachen müssen. Deshalb kann:' ich nur noch 

einmal betonen, bei der Auslegung des 1741 Abs. I BGB muss das 

Vormundschaftsgericht eine sorgfältige Grundrechtsauslegung vornehmen und muss 

künftig eben die lnteressen des Kindes vorrangig berücksichtigen gegenüber 

irgendwelchen entgegenstehenden Interessen von Lebenspartnern. Vielen Dank. 

Vorsitzender Andreas Schmidt (Mülheim): Vielen Dank Herr Professor Sodan. Jetzt 

hat das Wort Frau Lähnemann auf die Fragen von Frau Granold und Frau Laurischk. 

Bitteschön. 

SV'e Maqdalene Lähnemann (Senatsverwaltunq für Bildunq, Jugend und Sport, 

Berlin): Ich will auf die Frage antworten, wie die Erfahrungen mit den Pflegekindern 

sind, ob sich daraus Schlüsse ziehen lassen für Adoptionen. Ich denke, wenn die 

Fallkonstellation wäre: Ein schwules Paar hat ein Kind in Pflege - ich habe übrigens 

da einen sehr anschaulichen kleinen Videofilm dazu -, und es tritt der Fall ein, dass 

die leibliche Mutter verstorben ist oder eine Rückführung des Kindes nicht mehr in 

Frage kommt und das Kind wird zur Adoption frei gegeben,, wäre es in gewisser 

Weise logisch und konsequent, beide Pflegeväter auch zu Adoptivvätern zu machen. 

Insofern kann ich da keinen sachlichen Grund bestätigen. 

Dann war die Frage nach Erfahrung mit Studien aus den anderen Länder, wo die 

Stiefkindadoption schon zugelassen ist oder wo auch die gemeinsame Adoption 

möglich ist. Soweit mir bekannt ist, gibt es in Dänemark jetzt die Stiefkindadoption 

seit 5 Jahren und Tatsache ist, dass seither mehr Frauen, also Lesben, 

Lebenspartnerschaften eingegangen sind. Zum Teil eben auch mit Kindern, die 

schon in den Lebenspartnerschaften leben, die größtenteils wahrscheinlich 

Inseininationskinder sind; das Bestreben, die Lage rechtlich abzusichern, ist dann 

auch sehr groß, gerade bei diesen Familien. In den Niederlanden und Schweden, wo 





Das lässt sich natürlich auch auf ganz andere Art und Weise interpretieren als in 

einer Verunsicherung über die sexuelle Identität. Hier haben wir es damit zu tun, 

dass durchaus auch andere Verhaltensmuster als die Geschlechtstypischen an den 

Tag gelegt werden und schlichtweg weniger Machoverhalten von den Jungen an den 

Tag gelegt wird. Jedenfalls, was man, wenn man auf die USA blickt, sagen kann, ist: 

Die US-amerikariische Vereinigung für Kinderärzte hat sich einhellig für eine 

Zulassung der Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen. Und da 

liegt es auf der Hand, dass hier nicht die Interessen der Adoptionswilligen im 

Vordergrund stehen, sondern dass dort ganz klar das Kindeswohl im Vordergrund 

steht. Zu der Frage, wie es in anderen Ländern aussieht. Sie haben die Schweiz 

angesprochen, wo zunächst jetzt kein Adoptionsrecht zugelassen wird. Das ist 

richtig, das ist eine Entwicklung, die auch in vielen anderen Rechtsordnungen zu 

verzeichnen ist. Zunächst erstmal nur den Schritt zu gehen, andere Rechte 

gleichzustellen und den problematischen Punkt, vielleicht für eine Gruppe in der 

Bevölkerung, die Adoption zunächst auszuklammern. Auch hier sieht man aber, dass 

in vielen Ländern auch dieser Punkt dann als weiterer Schritt hinterherkommt und 

dann auch diskutiert wird, und zwar mit, und das muss ich noch einmal betonen, 

ganz klar dem Kindeswohl im Vordergrund. Und hier ist es sicher richtig, dass im 

Einzelfall natürlich das Kindeswohl geprüft werden muss und dass dies 

selbstverständlich zentraler Punkt für jede Adoption ist und auch da würde ich Ihre 

Position, Herr Professor Wolf, teilen, dass oftmals zu weitgehend von 

Stiefkindadoptionen Gebrauch gemacht wird. Dass auch bei verschieden 

geschlechtlichen Paaren grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist, weil man eben die 

verwandtschaftlichen Beziehungen der Ursprungsfamilie kappt. Das gilt aber 

gleichermaßen für verschiedengeschlechtliche wie gleichgeschlechtliche Paare. Hier 

kann man nicht differenzieren. Das ist nicht der rechte Ort, eine Reform des 

Stiefkindrechtes umzusetzen. Wir brauchen eine Reform des Stiefkindrechtes. Wir 

brauchen ein Sorgerecht für Stiefeltern. Adoption ist nicht die Lösung für die großen 

Probleme, die wir in Stiefkindfamilien haben. Aber jetzt aus diesem Grunde zu 

sagen, wir geben denjenigen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben 

keine Rechte zur Stiefkindadoption, vermag nicht zu überzeugen. Das Gleiche gilt m. 

E. auch hinsichtlich der sonstigen Regelungen. Sicher ist es so, dass Einiges zu 

reformieren ist. Viel zu reformieren ist im Bereich unseres Familien- und Eherechtes, 

aber dann reformieren wir doch umfassend die gesamten Regelungen für die Ehe 





Fundierung, nicht aber uni ein unbehaustes Wissen, sondern um ein Wissen, das 

dem Leben dient." Wenn man sich in der Sprachregelung dieser 

fundamentalistischen evangelikalen Gruppierungen auskennt, dann weiß man, damit 

ist gemeint, das Institut sieht es als seine Aufgabe an, für die fundamentalistischen 

evangelikalen Thesen der Christen in der Offensive scheinwissenschaftliche 

Begründungen zu erarbeiten und zu propagieren. 

Vorsitzender Andreas Schmidt (Mijlheim): Herr Bruns, dies bringt uns jetzt nicht 

weiter. Wir wissen, welche Sachverständige eingeladen wurden, woher sie kommen 

und können das Gesagte entsprechend würdigen. 

Ich möchte mich jetzt sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns Ihren 

Sachverstand zur Verfügung gestellt haben und schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 
19.25 Uhr 

L/@ And as Schmidt (Mijlheim), MdB 
Vorsitzender 
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I. Zum Überarbeitungsgesetz - BT-Drucksache 1513445 

Das Lebenspartnerschaftsgesetz wurde in der Gesellschaft überwiegend 

positiv aufgenommen und als bedeutsamer Schritt zur Entdiskriminie- 

rung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen begrüßt. Das Gesetz hat eine 

hohe positive Symbolkraft. Gleichwohl haben seit dem 01.8.2001 erst 

6.000 bis 7.000 Paare eine Lebenspartnerschaft begründet. Diese gerin- 

ge Inanspruchnahme ist u.a. darauf zurückzuführen, dass Lebenspart- 

ner heute zwar im Wesentlichen dieselben Verpflichtungen wie Ehegat- 

ten haben, sie haben aber erheblich weniger Rechte, weil die im Ergän- 

zungsgesetzl vorgesehene Gleichstellung der Lebenspartner mit Ehegat- 

ten in der vergangenen Wahlperiode nicht verabschiedet worden ist. 

Bundesgeschaftsstelle 

Hausadresse: 
Pipinstrasse 7 
50677 Köln 

Postadresse 
Postfach 103414 
50474 Köln 

Tel.: 0221 9259610 
Fax: 0221 92595111 
Email: Isvd@lsvd.de 

Internet: 
http://www.lsvd.de 

Bank für 
Sozialwirtschaft 

Weitere Probleme ergeben sich daraus, dass der Gesetzgeber beim Le- BU 370 20 500 
benspartnerschabgesetz aus Angst vor dem Bundesverfassungsgericht KtO. 708 68 O0 

viele tatsächliche und angebliche Unterschiede eingebaut hat, die die Mildtätiqer Verein 

Lebenspartner grundlos benachteiligen und Rechtsunsicherheit zur Folge ":bbj:gsfähig 
haben. Außerdem weist das Lebenspartnerschaftsgesetz eine' Reihe 

handwerklicher Mängel auf, die die Rechtsunsicherheit verstärken. 

Mit dem Entwurf eines Überarbeitungsgesetzes der Koalitionsfraktionen soll als erster 

Schritt die Gleichstellung in den Bereichen vorangetrieben werden, die nicht der Zu- 

stimmung des Bundesrates unterliegen. Das begrüßen wir sehr und hoffen, dass die 

Entwurf eines Gesehes zur Ergänzung des Lebenspartnerschaftsgesetzes und anderer Gesetze 
(Lebenspartnerschaftsgesetzgesehergänzungsgesetz - LPartGErgG), BT-Drucksache 1414545 Anlage 2 

Koalitionsfraktionen bald auch das Ergänzungsgesetz mit den jetzt ausgesparten zu- 

stimmungsbedütftigen Regelungen neu in den Bundestag einbringen werden. 

Da die Lebenspartner schon j e M  im Wesentlichen die gleichen Verpflichtungen wie 

Ehegatten haben, ist ihre Gleichstellung bei den Rechten ein Gebot der Gerechtigkeit. 

Der besondere Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1 GG hindert den Gesetzgeber nicht, für 

Lebenspartner Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe 

kommen. Dem Institut der Ehe drohen dadurch keine ~inbußen'. 

Wir haben in der Anlage 1 sämtliche Punkte aufgeführt, in denen wir den Entwurf 

der Koalitionsfraktionen für korrektur- oder ergänzungsbedürffig halten. Besonders 

wichtig sind für uns folgende Punkte: 

1. Die Stiefkindadoption 

1.1 Gefährdung des Kindeswohls 

Die Stiefkindadoption ist in der Öffentlichkeit besonders umstritten. Der Streit dreht 

sich um die Frage, ob das Wohl von Kindern gefährdet Ist, wenn sie bei gleichge- 

schlechtlichen Eltern aufwachsen. Diese Besorgnis ist unbegründet, wie viele Studien 

ergeben haben. 

Der Familienforscher Wassilios Fthenakis, Leiter des bayrischen Instituts für Frühpä- 

dagogik und Familienforschung, ist in einem Gutachten, dass er im Jahr 2000 für das 

Bundesjustizministerium erstatt hat, aufgrund der internationalen Forschungslage zu 

der Schlussfolgerung gelangt: ,,Wenn etwas im Interesse des Kindes steht, dann 

nicht heterosexuelle oder homosexuelle Eltern, sondern liebende ~ l t e r n " ~ .  Davon 

gehen auch die Jugendämter aus. Sie haben gegen gleichgeschlechtliche Pflegeeltern 

kei"e grundsätzlichen Vorbehalte mehr. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes- 

jugendämter hat schon 1996 empfohlen, bei der Suche nach ~ f l e~ee l t e rn  auch 

gleichgeschlechtliche Paare mit einzubeziehen4. 

Fthenakis, Wassiios E.: Gleichgeschiechtliche.Lebensgemeinschaften und kindliche Entwicklung - In: 
Basedow, Jürgen; Dopffel, Klaus; Köh, Hein (Hrsg.): Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Le- 
bensgemeinschaften - Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, S. 351, 388; siehe auch Eggen, Bernd: Gleich- 
geschlechtliche Lebensgemeinschaffen in Gegenwart und künftige Entwicklung, Praxis der Rechtspsy- 
chologie 2003, 25, 30ff.; Dethloff, Nina: Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare, ZRP 2004, 195 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter Kassel: ,,Hilfe zur Erziehung in Pflegefamiiien und 
in famiiienähnlichen Formen", Mitglieder-Rundbrief der AFET, 1996, Nr. 3, 25, 27. 





Gleichgeschlechtliche Paare dürfen inzwischen in Schweden und den Niederlanden 

Kinder gemeinschaftlich adoptieren. Dänemark hat für gleichgeschlechtliche Paare 

die Stiefkindadoption zugelassen. Schweden hat das Europäische Adoptionsüberein- 

kommen gekündigt und ist zum 01. April 2003 aus dem Abkommen ausgeschieden. 

Die Niederlande brauchten das nicht, weil sie dem Abkommen gar nicht beigetreten 

waren. Dänemark hatte sich vorbehalten, Art. 6 Abs. 1 des Abkommens nicht anzu- 

wendeng. 

Bundesjustizministerin Zypries hat im Hinblick auf die geplante Zulassung der Stief- 

kindadoption erklärt, ihr Ziel sei es, das ,,Abkommen zu überarbeiten und eine Re- 

form des Übereinkommens im internationalen Kontext zu erreichen"lO. Das begrüßen 

wir sehr. 

2. Hinterbliebenenrente 

Die Hinterbliebenenversorgung in der Rentenversicherung hat Unterhaltsersatzfunk- 

tion. Da Lebenspartner untereinander genauso zum Unterhalt verpflichtet sind wie 

Ehegatten, ist es folgerichtig, dass die Witwen- und Witwerversorgung in der Ren- 

tenversicherung auf Lebenspartner übertragen wird. 

Diese Gleichstellung ist außerdem als Folge der EU-Richtlinie 2 0 0 0 / 7 8 / ~ ~ "  unaus- 

weichlich. Zwar bestimmt Art. 3 Abs. 3 der Richtiinie, dass sie ,,nicht für Leistungen 

jeder Art seitens der staatlichen Systeme oder der damit gleichgestellten Systeme 

einschließlich der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit oder des sozialen 

Schutzes'' gilt. Aufgrund von Art. 3 Abs. 1 Buchst. C der Richtlinie muss Deutschland 

aber überlebende Lebenspartner von verpartnerten Beamten bei den Beamtenpensi- 

onen mit überlebenden Ehegatten von Beamten gleichstellen, weil Beamtenpensio- 

nen europarechtlich zum ,,Arbeitsentgelt,, zählen12, bei dem eine Diskriminierung we- 

gen der sexuellen Ausrichtung verboten ist13. Das Bundesverfassungsgericht hat 

Siehe http://conventions.coe.in~reaty/Commun/QueVoulezVous.asp? 
NT=058&CM=7&DF=8/11/04&CL=GER (Die Url. muss in der Adresszeile des Browsers zu einer Zeile 
zusammengesetzt werden.). 

'O Nach einer Meldung der Zeitung „Die Weit" vom 02.07.2004, 
http://www.welt.de/data/2004/07/02/299618,htmi. 

' Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (Amtsbi. EG L 303116) 

l2 EuGH, Urt. V. 23.10.2003 - C- 4 1.1.5102 (Rs. Schönheit La.); DVBI. 2004, 188;-ZBR 2004, 246. 

l3 Siehe unten Ziffer 4. 

aber festgestellt, dass die beitragsfinanzierten Versicherungsrenten genauso wie die 

Versorgungsbezüge der Beamten Gegenwert für die zur Zeit der aktiven Beschäfti- 

gung erbrachten Dienstleistungen sindL4. Es würde deshalb gegen den Gleichheits- 

grundsab verstoßen, wenn demnächst nur hinterbliebene Lebenspartner von Beam- 

ten, Richtern und Soldaten in die Hinterbliebenenversorgung einbezogen würden. 

Gegen die Einbeziehung der Lebenspartner in die Rentenversicherung werden finan- 

zielle Argumente vorgebracht. Es wird so getan, als ob dadurch Familien mit Kindern 

dringend benötigte Mittel entzogen würden15. Das ist abwegig. Nach dem Mikrozen- 

sus 2003 leben in Deutschland mindestens 58.000 und höchstens 159.000 gleichge- 

schlechtliche ~ebensgemeinschaften'~. Davon wird auch nach völliger Gleichstellung 

der Lebenspartner mit Ehegatten nur ein Teil eine Lebenspartnerschaft eingehen und 

nur ein Teil dieser Lebenspartner wird in der Rentenversicherung versichert sein. Au- 

ßerdem wird es sich bei der weit überwiegenden Mehrheit um Doppelverdiener han- 
' 

deln mit jeweils eigenen Versorgungsansprüchen, die auf die Hinterbliebenenrenten 

angerechnet werden. Die Mehraufwendungen der Rentenversicherungen für hinter- 

bliebene Lebenspartner werden deshalb so gering sein, dass sie gegenüber dem Ge- 

samtvolumen der Rentenzahlungen nicht merkbar ins Gewicht fallen. 

3. Aufhebung der Lebenspartnerschaft 

5 15 L P ~ ~ ~ G Ä ~ ~ G E ' ~  macht die Auflösung der Lebenspartnerschaft von denselben 

Voraussetzungen abhängig wie die Scheidung einer Ehe. Es fehlt aber eine Härte- 

klausel für den Fall, dass in der Partnerschaft Kinder leben. 

Der Entwurf nennt die Auflösung der Lebenspartnerschaft nicht "Scheidung der 
Lebenspartnerschaft", sondern behält die Bezeichnung "Aufhebung" bei, 
die man im Lebenspartnerschaftsgesetz nur deshalb gewählt hatte, um so - im Hin- 

blick auf das Bundesverfassungsgericht - einen Unterschied zur Ehe zu dokumentie- 

l5 So haben der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 
Wolfgang Zeitlmann, sowie der sozialpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe, Wolfgang Zölier, in 
einer Pressemitteilung vom 30.06.2004 erklärt: ,,In Zeiten knapper Geldmittel muss sich jeder gut 
überlegen, wofür das Geld ausgegeben wird. Eine weitere Förderung für homosexuelle Paare sebt die 
falschen Prioritäten. Solange für Familien mit Kindern zu wenig Geld da ist, darf dieses nicht für ho- 
mosexuelle Paare ausgegeben werden. Siehe 
http://www.presseportaI.de/story.htx?nr=571498&search=adoptionsrecht 

l6 Siehe Fußnote 7. 

l 7  Art. 1 Nr. 7 des Entwurfs der Koaiitionsfraktionen, 
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I. Ziel 

Das mit der Schaffung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft verfolgte Ziel, die 

Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare zu beseitigen, ist noch nicht erreicht. 

Eingetragene Lebenspartner haben zwar heute im Wesentlichen dieselben Pflichten wie 

Ehegatten, dieselben Rechte bleiben ihnen dagegen bislang in wichtigen Bereichen verwehrt. 

Der von beiden Gesetzentwürfen verfolgte weitere Abbau von Diskriminierungen 

eingetragener Lebenspartner ist dringend geboten. Er steht auch mit der Verfassung in 

Einklang. Wie das Bundesverfassungsgericht ausdnicklich bestätigt hat, hindert der besondere 

Schutz von Ehe und Familie in Art. 6 Abs. 1 GG eine Gleichstellung von eingetragener 

Lebenspartnerschaft und Ehe nicht. 

11. Anderung der Regelungen des LPartG 

Die Angleichung der für eingetragene Lebenspartnerschaften geltenden Regelungen an die für 

die Ehe maßgeblichen Bestimmungen des BGB ist erforderlich, um bestehende 

Ungleichbehandlungen zu beseitigen, denen es an einer sachlichen Rechtfertigung fehlt. Wie 

im Gesetzentwurfder SPD vorgesehen sollte in weiterem Umfang als bisher auf Vorschriften 

des Eherechts verwiesen werden. Dadurch werden sowohl die bisherigen terminologischen 

Unterschiede beseitigt, die künstlich einen vermeintlich gebotenen Abstand zur Ehe wahren 

sollten und lediglich zu begrifflicher Verwirrung geführt haben, als auch die in der Sache 

nicht überzeugenden Unterschiede abgebaut. 

1. Zulassung der.Stiefkindadoption 

Die von beiden Gesetzentwürfen vorgesehene Zulassung der Stiefkindadoption stellt 

eingetragene Lebenspartner auch in dieser Hinsicht Ehegatten gleich. Angesichts der 

wachsenden Zahl von Kindern, die in lesbischen oder schwulen Partnerschaften aufwachsen, 

bedeutet dies einen wesentlichen Schritt .zur Verbesserung der Rechtstellung von 

gleichgeschlechtlichen Paaren. vo r  allem ermöglicht aber eine Stiefkindadoption die im 

Interesse dieser Kinder gebotene Absichemng faktischer Eltern-Kind-Beziehungen zwischen 

dem leiblichen Elternteil und dessen gleichgeschlechtlichem Partner. Oft besteht ein soziales 

Eltern-Kind-Verhältnis zwischen dem Kind und dem Partner des leiblichen Elternteils. Die 

rechtliche Absicherung dieser faktischen ~ l t em-~ ind -~ez iehung '  ist de lege lata 

unzureichend. Dies gilt sowohl während des Bestehens der Eltembeziehung als auch nach 

deren Auflösung. Abgesehen von der Möglichkeit einzelner vertraglicher ~ e ~ e l u n g e n '  - 

bestehen weder ein volles Sorgerecht noch Unterhaltsansprüche oder ein gesetzliches 

~ rb rech t~ :  Zudem existieren keine verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Partner und 

~ i n d ' .  Dies ist auch von Bedeutung, wenn andere Normen - etwa des öffentlichen Rechts, 

' Hierzu Grziwotz, Beratungshandbuch für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften (2003), Rdm. 3 11. 

ZU vertraglichen Regelungen im Unterhalts- und Erbrecht Gniwotz, Beratungshandbuch für 
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften (2003), Rdnr. 321ff. 
' Eingetragener Lebenspartner und Kind des anderen Lebenspartners sind verschwägert, 5 1 1 I1 1 LPartG. 





verbieten. Derartige Regelungen werden zunehmend wegen unqlässiger Disknminierung 

angegriffen - so insbesondere, nachdem der US Supreme Court im vergangenen Sommer in 

der aufsehenerregenden Entscheidung Lawrence V. TexasZ2 die Strafiarkeit homosexueller 

Betätigung für verfassungswidrig erklärt hat. 

Auch in Kanada besteht in mehreren Provinzen die Möglichkeit, das Kind des Partners oder 

de r  Partnerin zu adoptieren23. Gleiches gilt in verschiedenen Temtorien Australiens wie 

Western ~us t r a l i a*~  und ~ a s m a n i a ~ ~ .  In einer grundlegenden Entscheidung hat ferner der . . 

Verfassungsgerichtshof von Südafiika im Jahr 2002 die Bestimmungen des Child Care Act 

und des Guardianship Act, die eine Adoption Ehegatten oder Einzelpersonen vorbehielten und 

Stiefkindadoptionen durch jemand anderen als den Ehepartner ausschlossen, für 

verfassungswidrig gehalten und erstmals eine CO-parent adoption ermöglicht26. Der 

Gerichtshof hielt die Einschränkung der Adoptionsmöglichkeit durch Gleichgeschlechtliche 

für verfassungswidrig, da sie eine unfaire Disknminiemng von homosexuellen Paaren 

gegenüber verheirateten Paaren darstelle und zudem mit dem an erster Stelle zu beachtenden 

Prinzip des Kindeswohles nicht vereinbar sei. 

Wie in den Gesetzentwürfen vorgesehen, sollten diesen ausländischen Regelungen 

entsprechend auch in Deutschland Partner, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 

leben, das Recht erhalten, das Kind des anderen Partners zu adoptieren. 

2. Gemeinsame Adoption 

Erst die vom Gesetzentwurf der FDP darüber hinaus vorgesehene Zulassung der 

gemeinsamen Adoption stellt eingetragene Lebenspartner in vollem Umfang Ehegatten 

gleich. Maßgeblich für die Zulassung der gemeinschaftlichen Adoption sprechen aber 

wiedemm Gründe des Kindeswohls. Das geltende Recht erlaubt es einem Partner einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft, allein ein Kind anzunehmen. Lebt. das Kind mit dem 

Annehmenden und seinem Partner in einer familiären Gemeinschaft, so wird regelmäßig auch 

der andeie Partner Elternverantwortung übernehmen, und es wird zu diesem ein faktisches 

Eltern-Kind-Verhältnis entstehen. Dessen rechtliche Absicherung durch eine Adoption liegt 

im Interesse des Kindes. Gleiches gilt, wenn Pflegekinder bei homosexuellen Paaren leben. 

~ i e  sexuelle Orientierung von Pflegeeltern wird überwiegend nicht mehr als 

Hinderungsgrund für die Begründung eines Pflegekindverhältnisses angesehen2'. Gerade nach 

längerer Zeit entsteht oftmals eine faktische Eltern-Kind-Beziehung zwischen dem Pflegekind 

und seinen Müttern oder Vätern. Dann dient es aber auch hier dem Interesse der Kinder, wenn. 

die faktische Elternschaft durch eine gemeinsame Adoption abgesichert werden kann2'. 

Im Übrigen ist aber auch kein G u d  ersichtlich, warum die Begründung eines 

Pflegekindverhältnisses zwischen homosexuellen Eltern und Kindern dem Kindeswohl dienen 

kann, gemeinsame Adoptionen aber mit dem Kindeswohl unvereinbar sein sollten. 

Maßgeblich muss in beiden Fällen gleichermaßen sein, welche Auswirkungen es auf Kinder 

hat, wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Gemeinschaft aufwachsen. Mythen und 

Vorurteile früherer Zeit etwa über zunehmende Neigung zur Homosexualität, der Gefahi 

sexuellen Missbrauchs sowie möglicher Verhaltens- und Entwicklungsstörungen halten sich 

zwar hartnäckig, ihnen fehlt jedoch jegliche wissenschaftliche ~ r u n d l a ~ e ~ ~ .  

Sozialwissenschaftliche Studien zur Entwicklung von Kindern in homosexuellen Familien 

stammen vor allem aus den USA, wo mittlerweile schon eine ganze Generation von Kindem 

in diesen Familien herangewachsen ist. Im Mittelpunkt standen dort Fragen der 

Entwicklungspsychologie wie die, ob Kinder ein männliches und ein weibliches Rollenmodell 

als unmittelbare Bezugspersonen benötigen oder ob es genügt, wenn sie diese in ihrem 

weiteren ~ m f e l d  finden. Ganz überwiegend werden heute Bedenken im Hinblick auf das 

Kindeswohl vor allem deshalb geltend gemacht, weil Kinder unter der gesellschaftlichen 

Diskriminierung und Stigmatisiemng litten, die sie - trotz größerer Akzeptanz 

gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften - nach wie vor mit zwei Müttern oder zwei 

Vätern erführen30. In den USA hat dieses Argument angesichts zunehmender Verbreitung 

gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit Kindem bereits an Gewicht verloren - 

"Lawrence v.Texas, 538 U.S. 904, 155 L. Ed. 2d 222, 123 S. Ct. 1504,2003 U.S. LEXIS 1968 (U.S. 2003). 
" So etwa in Ontario, Sec. 146 (4c) Child and Family Services Act R.S.O. 1990, C.C. 11 (eingefügt 1999), British 
Columbia, Sec. 5 Adoption Act, R.S.B.C. 1996, C. 5, und den Northwest Temtories, North West Temtories 
Adoption Act, S.N.W.T. 1998, C. 9 .  
'' Der Acts Amendment (Gay and Lesbian Law Reform) Act 2001 (Western Australia) ändert den Adoption Act 
1994 (Western Australia) dahingehend ab. 

Relationships (Consequential Amendments) Act 2003 (Tasmania). 
'"U Toit and Another V. Minister for Welfare and PopulationDevelopment and Others, 2002 (10) BCLR 1006 
(CC), 2002 SACLR LEXIS 23. 

" ~VIuscheier, Das Recht der Eingetragenen Lebenspartnerschaft (2001), Rdnr. 177; Berlage/Meschig in: 
Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.), Tagungsbericht über die Fachtagung der Zentralen Adoptionsstelle 
.,Gleichgeschlechtliche Paare leben mit Kindern - auch mit Pflege- und Adoptivkindern?", 19ff: 
h~p:llw.lvr.delFachDedJugendiFachthemedZen~.+Adoptionsstelle/za~gleich.hm. 

Baer/Partiin, in: Paulitz (Hrsg.), Adoption: Positionen, Impulse, Perspektiven (2000), 109, 114ff. 
29 Näher hierzu Fthenakis in Basedow/Hopt/KötzDopffel (Hrsg.), Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher 
Lebensgemeinschaften (2000), 35 1,381 ff.; Sielerf in: Keil/Haspel (Hrsg.), Gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaften in sozialethischer Perspektive (2000), 45, 50ff. 
'O Nnve-Herz, Praxis der Rechtspsychologie 13 (1) 2003,45,50; Eggen, (Fußn. 5) 25,32. 
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Stellungnahme im  Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages in  der Sitzung am 
18.10.2004 zu den Gesetzentwürfen der SPD und Bündnis 9OIGrüne (Entwurf eines 
Gesetzes zur Uberarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts) sowie der FDP (Entwurf 
eines Gesetzes zur Ergänzung des Lebenspartnerschaftsgesetzes). 

Hier: Stellungnahme zum Thema „Kinder in Eingetragenen Lebenspartnerschaften, 
Zulassung der Stiefkindadoption bzw. gemeinsame Annahme eines Kindes durch 
Eingetragene Lebenspartner". 

Auf dem Hintergrundlangjähriger Erfahrung zu Fragen homosexueller Elternschaft und 
vielfältiger Kontakte mit Familien lesbischer Mütter und schwuler Väter gebe ich 
Informationen zu folgenden Aspekten, die für die Meinungsbildung zu den vorliegenden 
Anträgen von Bedeutung sind: 

1. Demographische und familiensoziologische Daten, 
2. Problemlagen 
3. Votum 

I .  Demographische und familiensozioloqische Daten 

Zur Verbreitung von Familien gleichgeschlechtlicher Paare mit Kindern und zur Zahl der 
Kinder unter 18 Jahren, die eine lesbische Mutter oder einen schwulen Vater haben, liegen 
für die Bundesrepublik Deutschland bisher keine verlässlichen Zahlen vor. Eine Erfassung ist 
schon aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nur auf freiwilliger, nicht-repräsentativer 
Basis möglich. 
Aus dem Mikrozensus 2001 ist zu entnehmen, dass 8.700 Kinder und Jugendliche 
nachweislich mit Eltern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen'. Bei 
Befragungen lesbischer Frauen und schwuler Männer geben zwischen 6% und 30 % an, 
Kinder zu haben2. Die Angaben variieren stark nach dem Alter der Befragten und der 
Herkunft aus den alten oder neuen Bundesländern. Fachreferate der Länder schätzen, dass 
Ca. 160.000 Kinder und Jugendliche in Familien mit zumi?dest einem homosexuelien 
Elternteil aufwachsen. Die meisten dieser Kinder stammen aus früheren heterosexuellen 
Beziehungen ihrer Eltern. Für diese haben die vorliegenden Gesetzentwürfe nur in seltenen 
Fällen eine direkte Relevanz, da zumeist ein zweiter Elternteil vorhanden ist und deshalb 

I Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2002, S. 15, S. 25. sowie: Eggen, Bernd: 
Kinder in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, in: Baden-Würiternbeq in Wort und Zahl 21 2002, 
Auswertung des Mikrozensus 2001 

8ei einer Befragung lesbischer Frauen in Ostdeutschland hatten 30 %eigene Kinder (Starke, Kurt: 
unveröffentlichte Studie 1998, S. 10). Eine Befragung schwuler Männer nach Familienstand und Kinderzahl führte 
zu folgendem Ergebnis: 4 % der unter30-jährigen haben Kinder. 7 % der 30-44jährigen und 29 % der über 44- 
jähhgen (Bochow, Michael: Sozial- und sexualwissenschaftliche Erkenntnisse zur Homosexuaiität, in: epd- 
Dokumentation Nr. 23-2412001 : Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften In sozialethischer und rechtlicher 
Perspektive, C. 46). In der Ausgangsstichprobe der Studie von BubaNascovic haben 6 % der befragten Lesben 
und Schwulen Kinder ( Buba, H.P. Naskovics, L.A.-Hrsg. -: Benachteiligung gleichgeschiechtlich orientierter 
Personen und Paare, Studie im Auftrag des Bundesrninisteriums der Justiz, Köln 2001, Abschn. 7.3, S. 223). 

eine Stiefkindadoption durch den neuen gleichgeschlechtlichen Partner eines Elternteils 
kaum in Frage kommt. Ich möchte deshalb auf die zahlenmäßig kleineren Gruppen 
eingehen. Diese sind: Pflegekinder, durch Spendersamen gezeugte Kinder und 
Adoptivkinder. 

Pflegekinder: 
Die Unterbringung von Pflegekindern bei Lesben und Schwulen wird in der alten 
Bundesrepublik seit Mitte der 80-er Jahre erörtert und praktiziert. In diesem 
Zusammenhang wurden umfangreiche empirische Studien zur Erziehungsfähigkeit 
von Lesben und Schwulen und zur Entwicklung von Kindern homosexueller Eltern 
aus anderen Ländern rezipiert3. Die Ubernahme einer Pflegschaft ist -rechtlich 
gesehen- die einzige Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare, gemeinsam für ein 
Kind Verantwortung zu übernehmen. Für Berlin schätze ich die Zahl der Pflegekinder 
in lesbisch-schwulen Pflegestellen gegenwärtig auf Ca. 40, für andere Bundesländer 
liegen mir keine Zahlen vor. Aus den überwiegend positiven Erfahrungen mit 
gleichgeschlechtlichen Pflegeeltern können Schlusse für ein gemeinsames Sorge- 
und Adoptionsrecht durch Eingetragene Lebenspartner gezogen werden. 

durch Spendersamen (Insemination) gezeugte Kinder: 
Eine In jüngster Zeit schnell wachsende Gruppe sind Familien von Lesben, die sich 
ihren Kindeiwunsch durch eine Zeugung mit Spendersamen erfüllen. Aus anderen 
Ländern liegen bereits Langzeitstudien über diese Familien vor. Die meisten Lesben 
wählen für die Samenspende einen Yes- Spender, das heißt: die Kinder können nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres Angaben über den Erzeuger erhalten und ggf. mit 
ihm Kontakt aufnehmen. In der Regel teilt sich die biologische Mutter die volle 
Erziehungsverantwortung mit ihrer Partnerin, rechtlich gesehen hat das Kind bei der 
bisherigen Rechtslage aber nur einen Elternteil. Ich schätze die Zahl der so 
gezeugten Kinder in lesbischen Familien für Berlin auf ca. 300, in der gesamten 
Bundesrepublik dürfie es sich um etwa 3.000 Familien handeln. 

Adoptivkinder: 
Für Lesben und Schwule ist es nach bisheriger Rechtslage als Einzelperson möglich, 
ein Kind anzunehmen. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der Schlagersänger Patrick 
Lindner, der 1998 ein Kind aus einem russischen Kinderheim adoptierte. Die Zahl der 
von Lesben und Schwulen adoptierten Kinder ist allerdings sehr gering, sie liegt 
schätzungsweise bei 30 bis 50 für die gesamte Bundesrepublik. In den meisten 
Fällen handelt es sich dabei um eine Auslandsadoption. Auch diese Kinder werden 
meist von dem Adoptivvater oder der Adoptivmutter gemeinsam mit einem 
gleichgeschlechtlichen Partner erzogen, und auch sie haben -rechtlich gesehen - 
nur ein Elternteil. 

Aus diesem Überblick können Sie erkennen. dass es sich um eine sehr kleine 
Bevölkerungsgruppe handelt, die diese gesetzlichen Regelungen betreffen. Allerdings hat 
die Rechtslage für die einzelnen betroffenen Familien und somit gerade für die Kinder 
gravierende Auswirkungen. Dies wird an den folgenden Problemlagen deutlich: 

' De-:scnspracn'ge Z~sarnmenfass-ngen :n hlin'srcn-m fLr Fra-en, Jugeno. Farn ite uno Ges-ncheit ocs 
-anoes Llororhein-Westfa en. Lesben- Scnh.. e - K'noer. e ne Ana vse zum Forscn-ncss:ano DCsso.oori 2300: 

~ - - - -  

Fthenakis, ~ i s s i l i o s  E.: ~leichgeschiechtliche ~ebensgerneinschanen und kindliche &twickj;og, in: Basedow, ' 
Jürgen et. al( Hrsg.): Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht, Beiträge 70, 2000. 
Zur Entwicklung der Kinder sind insbesondere folgende Ergebnisse von Bedeutung: . . 

Kinder homosexueller Eltern entwickeln -genauso wie Kinder heterosexueller Eltern- eine 
Geschiechtsidentität und ein Rollenverhalten, das ihrem biologischen Geschlecht entspricht, 
sie werden nicht seltener und nicht häufiger homosexuell und . ihre psychosoziale Entwicklung verläuft aitersgernän, sie haben in der Regel gute Kontakte zu 
Gleichaltrigen. 
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Schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts 

@T-Drucks. 1513445) 

Zu dem von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN in den Deut- 
schen Bundestag eingebrachten „Entwurf eines Gesetzes zur Überarbeitung des Le- 
benspartnerschaftsrechts" vom 29. Juni 2004 (BT-Drucks. 1513445) nehme ich aus 
verfassungsrechtlicher Sicht wie folgt Stellung: 

1. Dieser Gesetzentwurf sieht weitgehende Angleichungen des Rechts der Lebens- 
'partnerschaft an das Recht der Ehe vor. Dazu gehört auch die Zulassung der soge- 
nannten Stieflcindadoption. Vorgesehen ist die Anfügung eines neuen Abs. 7 in 5 9 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG): Danach kann ein Lebenspartner ein 
Kind seines Lebenspartners allein annehmen; einige näher bezeichnete Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur Stiefkindadoption werden für entspre- 
chend anwendbar erklärt. 

2. Für die verfassungsrechtliche Beurteilung des § 9 Abs. 7 LPartG (Entwurf) wird 
nachfolgend das Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 17. 
Juli 2002 (BVerfGE 105, 313 ff.) zugrunde gelegt. Eine knappe Senatsmehrheit 
(abweichende Meinungen haben geäußert der Präsident des Bundesverfassungsge- 
richts Prof: Dr. Hans-Jürgen Papier und die Richterin Prof: Dr. Evelyn Haus, siehe 
BVerfGE 105, 357 ff. bzw. 359 ff.) hält das „Gesetz zur Beendigung der Disknmi- 
nierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften" vom 16. 
Februar 2001 für vereinbar mit dem Grundgesetz. Gemäß 31 Abs. 1 des Bundes- 
verfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) binden die Entscheidungen des Bundesver- 
fassungsgerichts die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Ge- 
richte und Behörden. Das genannte Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat nach § 
3 1 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG Gesetzeskraft, weil es in einem sogenannten abstrakten 

Normenkontrollverfahren gemäß 13 Nr. 6 BVerfGG ergangen ist. Die Bindungs- 
wirkung entfalten nach ständiger Rechtsprechung dieses Gerichts nicht nur der je- . : 
weilige Entscheidungsspruch, der Tenor,~sondern auch die tragenden Gründe der 
Entscheidung, soweit sie die Auslegung und Anwendung des Grundgesetzes betref- 
fen (vgl. z. B. BVerfGE 1, 14 [37]; 20, 56 [87]; 40, 88 [93 f.]; siehe dazu näher H. 
Sodan/O. Gast, Umverteilung durch „Risikostmkturausgleich", 2002, S. 17 ff.). 

3. Den die Entscheidung der Senatsmehrheit tragenden G ~ n d e  zufolge verletzt die 
Einführung des Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft für gleichge- 
schlechtliche Paare nicht die Verfassungsnorm des Art. 6 Abs. 1 GG, wonach Ehe 
und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Dieser 
besondere Schutz der Ehe soll den Gesetzgeber nicht hindern, für die gleichge- 
schlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der 
Ehe gleich oder nahe kommen. 

Legt man diese Auffassung zugrunde, so verstößt die in 5 9 Abs. 7 LPartG (Entwurf) 
vorgesehene Zulassung der Stiefkindadoption zugunsten von Lebenspartnem nicht 
gegen den verfassungsrechtlichen Schutz der Ehe. 

4. Verfassungsrechtlich problematisch ist allerdings die Frage, ob die Zulassung der 
Stiefkindadoption zugunsten von Lebenspartnern mit dem Grundrechtsschutz der 
betroffenen Kinder vereinbar ist. Eine Antwort auf diese Frage läßt sich mit Hilfe 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2002 nicht geben. Zwar ent- 
hält diese Entscheidung auch Ausführungen, welche die Kinder von Lebenspartnern 
betreffen (vgl. BVerfGE 105, 3 13 [353 ff.]); sie beziehen sich jedoch nur auf das 
„kleine Sorgerecht" und nicht auf die mit einer Adoption verbundenen Probleme. 

Aus Art. 6 Abs. 1 GG resultiert ein Abwehrrecht gegen staatliche Beeinträchtigun- 
gen der Familie. Unter einer Familie ist die umfassende Gemeinschaft zwischen El- 
tern und ihren Kindern zu verstehen, unabhängig davon, ob die Gemeinschaft bzw. 
die Kinder ehelich oder nicht-ehelich sind (Helge Sodan/Jan Ziekow, Grundkurs 
Öffentliches Recht, 2004, 5 34 Rn. 2). Aus dem verfassungsrechtlichen Schutz der 
Familie läßt sich damit auch ein Recht des Kindes auf Rechtsbeziehungen zu seinen 
leiblichen Eltern ableiten. Jedes Kind hat also ein Recht auf Vater und Mutter. In 
dieses Recht greift jedoch eine Stiefkindadoption ein. Denn nach 9 Abs. 7 Satz 2 
LPartG (Entwurf) in Verbindung mit einer entsprechenden Anwendung des 5 1755 
Abs. 2 BGB erlöschen für den Fall, daß ein Lebenspartner das Kind seines Lebens- 
partners annimmt, die Venvandtschafisverhältnisse zu dem anderen Elternteil und 
dessen Verwandten. Durch die Adoption büßt insoweit das Kind alle in die Zukunft 
gerichteten Unterhaltsansprüche, das Namensrecht, Erb- und Pflichtteilsrechte usw. 
ein. 

5. Der damit verbundene erhebliche Eingriff in den grundrechtlichen Schutz der Fa- 
milie bedarf der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Der verfassungsrechtliche 





Stellungnahme 
für den Rechtssausschuss des Deutschen Bundestages 

zum En'murf eines Gesetzes zur Überarbeitung des Lehenspartnerschaftsrechts ' 

(BT-Drucksache 15/3445), Anhörung 18. Oktober 2004 

Der vorliegende ~esetzenhvurf geht von Prämissen aus, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. 

Dazu gehören folgende Prämissen: 
I .  Homosexualität ist nachweislich angeboren und unveränderbar. 
2. Homosexualitat und Heterosexualität unterscheiden sich nur in einem Punkt: Homosexualität ist 

die Anziehung gegenüber dem eigenen Geschlecht, Heterosexualität die Anziehung gegenüber 
dem anderen Geschlecht. 

3.  Für Kinder und ihr Aufwachsen macht es keinen Unterschied, ob sie in einer ,homosexuellen 
Familie" oder in einer Familie mit Vater und Muner aufwachsen. 

Diesen Prämissen stehen empirisch nachprüfbare Fakten entgegen: 

1. Es gibt bisher keinen Beweis dafür, dass Homosexualität angeboren ist. 
2. Es gibt signifikante Unterschiede mischen Homosexualität und Heterosexualität. 
3. Die ~orhandenen Studien nir homosexuellen Elternschaft können keinen Beweis dafür erbringen, 

dass ein Aufwachsen in homosexuellen Partnerschaften fur Kinder kein Nachteil ist. Die 
Forschung hat zahlreiche Hinweise darauf, dass ein Aufwachsen ohne Vater oder ohne Mutter für 
Kinder nachteilige Folgen hat. 

1. Es gibt bisher keinen Beweis dafür, dass Homosexualität angeboren ist. 

Es gibt bisher keine wissenschaftliche Arbeit, die eine biologische Ursache für Homosexualität 
nachweisen konnte. Zwar hat jedes menschliche Verhalten biologische Grundlagen, 'aber ein 
monokausaler Zusammenhang zwischen biologischen Veränderungen und homosexueller 
Entwicklung konnte bisher nicht nachgewiesen werden. 

a) Martin Dannecker, Professor am Institut für Sexualwissenschaft der Universität FrankfurtIM., 
schreibt in seinem Gutachten für die Bundesregierung: 

,.Alle in der Vergangenheit angestellten Versuche, die Homosexualität biologisch m verankern, 
müssen als gescheitert bezeichnet werden. Auch in allejüngster Zeit wurden einmal mehr 
beträchtliche Forschungsanstrengungen unternommen, das ausschließliche sexuelle und erotische 
Interesse am eigenen Geschlecht als biologisch determiniert nachzuweisen ... Bei diesen Forschungen 
handelt es sich sowohl um psychoendoktinologische und genetische Forschungen als auch um 
Hirnforschung sowie um Forschungen an monozygoten und heterozygoten Zwillingen ... Diese 
Forschungen haben bislang nicht zu tragfähigen und konsistenten Resultaten geführt. Häufig lassen 
sich die von einer Forschungsgmppe vorgelegten Resultate von anderen Forschern nicht replizieren. 
Auch sind die Forschungsdesigns oft methodisch und theoretisch fragwürdig angelegt (...). Diese 
immanente Kritik an der biologisch orientierten Homosexualitätsforschung bedarf jedoch einer 
Ergänzung. Ihr, die das Ziel hat, die sexuelle Orientierung als ein primär biologisches Phänomen zu 
verankern, liegt ein völlig reduktionistisches Verständnis von sexueller Orientierung zugrunde. (...) 
Eine sexuelle Orientierung ist aber eine hochkomplexe Angelegenheit, die angemessen nur verstanden 

werden kann, wenn sie biologisch, entwicklungspsychologisch, interpersonell, auf 
lebensgeschichtlicher Erfahrung basierend und als sozial konstruiert begriffen wird." ' 
b) Die US-Amerikanische Psychiater Vereinigung (AP.4) stellt in ihrem „FactSheetu fest: „Es gibt bis 
heute keine replizierten wissenschaftlichen Untersuchungen, die eine spezifische biologische Ursache 
fur Homosexualität stützen würden."' 

C) Als aktueller indikator dafur, dass Sexualität grundsätzlich plastisch ist, sei hier auf ältere3 und neue 
Studien4venviesen, die zeigen: Nicht wenige Mämer und Frauen, die ihre homosexuelle Orientierung 
als unerwünscht erleben und therapeutische Wege zur Veränderung ihrer homosexuellen Orientierung 
gehen möchten, erreichen ihr selbstgewähltes Ziel. 

In der neuen Studie von Roberl Spitzer, Columbia University, die 2003 in der Fachzeitschrift Archives 
of Serziai Behavior veröffentlicht wurde, wurden 200 Mäve r  und Frauen befragt, die angaben, eine 
Veränderung ihrer homosexuellen Orientierung hin zur Heterosexualität erfahren zu haben. 
Voraussetzung fur die Te i l nahe  an der Studie war, dass die Veränderung seit mindestens iünf Jaluen 
bestand. Die Studie kam U. a. zu folgendem Ergebnis: Nach der Therapie hatten 66 Prozent der 
Männer und 44 Prozent der Frauen ein ,,gutes heterosexuelles Leben" („good heterosexual 
functioning") e r r e i~h t .~  

2. Es gibt signifikante Unterschiede zwischen Homosexualität und Heterosexualität 

2.1 Homosexualitat und psychische Erkrankungen 

a) USA 1998 

In einer US-amerikanischen Studie mit 4159 Schülern und Schüierimen der 9. - 12. Klasse wurde 
nach wichtigen Lebensstilfaktoren gefragt. 97.5 Prozent der Jugendlichen bezeichneten sich als . 
heterosexuell, 2,5 Prozent als homosexuell, lesbisch oder bisexuell. Die Untersuchung ergab: 
Diejenigen Schüler und Schülerinnen, die sich als homosexuell, lesbisch oder bisexuell bezeichneten, 
lienen sich deutlich hauiiger auf gesundheitsschädigendes und anderes Problemverhalten ein als 
diejenigen, die sich als heterosexuell bezeichneten. So hatten z. B. schon 55,5 Prozent derjenigen 
Jugendlichen, die sich als homosexuell, lesbisch oder bisexuell bezeichneten, drei oder mehr 
Sexualpartner gehabt; unter den heterosexuellen Jugendlichen waren dies nur 19 ,2  Prozent. Insgesamt 
konnten die Forscher das höhere Problemverhalten bei mehr als dreinig verschiedenen 
Verhaltensweisen nachweisen, U. a. den folgenden6: 

' Dannecker, Martin: SexualwissenschaRliches Gutachten zur Homosexualität. In: Basedow, Jürgen et al.: Die 
Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Tübingen: Verlag Mohr, 2000, S. 339 340. 
' FactSheet „Gay. Lesbian and Bisexuai Issues, Amencan Psychiairic Association APA, 1400 K St. NW, 
Washington DC, 2000. 

Masters, William H. und Jahnson, Virginia E.. Homosexualiry in Perspective, 1979. 
'Spitzer, R.. Can Some Gay Men and Lesbians Change Their Sexual Onentation? 200 Participants Reporting a 
Change from Homosexual to Heterosexual Onentation, in: Archives of Sexual Behavior, 7003,32,5. S. 4031 
417. 
J Spi~er ,  R., a.a.O., Die Verändening bezieht sich auf alle drei Ebenen der sexuellen Präferenz: Identität, 
Verhalten, Phantasie bzw. Begehren. 

Garofalo, R. et al.: The association between health risk behaviors and sexual orientation arnong a school-based 
samp!e of adolescents (Youths Risk Behavior Survey). In: Pediatrics Vol. 101: 1998, No. 5, S. 895-903. 





d) Schweiz I999 
2.2 h'lännliche Homosexualität und A I D S - R ~ ~ ~ ~ O  1 Sexualverhalten 

a) ~undesre~i ,bI ik  Deutschland 2004 

In der folgenden Tabelle ist das aktuelle AIDS-Risiko für männliche Jugendliche (>12) und Männer in 
der BRD nach Risikogruppen aufgeteilt (Zeitraum 1. 7. 2003 - 30. 6. 2004). Relativ zum Gesamtrisiko 
(100 Prozent) beträgt der Risikoanteil für Mämer, die Sex mit Männern praktizieren 58 Prozent; der 
Risikoanteil für M ä ~ e r ,  die sich nur heterosexuell verhalten, beträgt 1,5 ~rozent:" 

1 Transfusionen 1 .  0% / 

MSM: Männer, die Sex mit Männern haben 

Nur heterosexuelles Verhalten 

Intravenöse Drogen 

I In Hoch~ravalenzresionen infiziert 1 9.2% 1 

58,0% 

1.5% 

15,3% 

Quelle: Ep~demiologisches BuileBn. Robeit Koch Inslitut, 13353 Berlin, 25. 8. 2004, C. B 

Keine Angabe 

b) Niederlande 2003 

16.0% 

Eine Studie aus Holland (2003) '~ über das HN-Infektionsrisiko bei homosexuell lebenden Männem 
kommt zu dem Ergebnis: 86% aller HIV-Neuinfektionen treten bei denjenigen homosexuell lebenden 
Männern auf, die in einer festen Partnerschaft leben. 

Durchschnittlich beträgt die Dauer der festen Partnerschaft 1,5 Jahre 

Die Männer haben neben der festen homosexuellen Partnerschaft noch acht homosexuelle 
Nebenbeziehungen pro Jahr. 

Das hohe Risiko ergibt sich nicht nur aus den ~ebenbeziehun~en"  sondern auch daraus, dass Mämer 
in festen Partnerschaften wesentlich häufiger risikoreichen Sex (ungeschützten Analsex) praktizieren 
als Männer ohne feste homosexuelle Partnerschaft. 

C) Kanada, Vancouver 1997 

Eine umfangreiche Untersuchung in Vancouver, Kanada ergab: Aufgrund des AIDS-Risikos ist die 
Lebensenvartung von M ä ~ e m ,  die sich homosexuell oder bisexuell verhalten, um 8-20 Jahre geringer 
als die allgemeine Lebenserwartung für Männer in Kanada. Die Studie: „...wir schätzen, dass fast die 
Hälfte der heute zwanzigjährigen Männer, die sich homosexuell oder bisexuell verhalten, ihren 65sten 

. . Geburtstag nicht erreichen werden. Selbst wenn wir das groBzügigste' annehmen, haben homosexuelle 
und bisexuelle Mämer heute in dieser Grofistadt eine Lebenserwartung, die der allgemeinen 
Lebensenvartung entspricht, die Männer in Kanada im Jahr 1871 hatten." " 

'' Epidemiologisches Bulletin, Robert Koch Institut, 13353 Berlin, 2j. 8.2004, S. 8. 
l6 Xiridou, Maria et al.: The contribution of steady and casual partnerships to the incidence of HIV infection 
among homosexual men in Amsterdarn. In: AIDS 2003, 17 (7), S. 1029 - 1038. 
" U. Rauchfleisch, Professor für Klinische Psychologie in Basel zählt die Tatsache, dass Männer in festen 
homosexuellen Partnerschaften gleichzeitig häufige Nebenbeziehungen haben zu den ,.vier wesentliche[n] 
Unterschiede[n]" zwischen homosexueller und heterosexueller Partnerschaft. Rauchfleisch. U., Die stille und die 
schrille Szene, Basel 1995, S. 57. 
" Hogg, Robert S. et al.: Modelling the Impact of HIV Disease on blortality in Gay and Bisexual Men. In: 
International Journal of Epidemiology, Vol. 26, No. 3, 1997, 657 - 661. 

Die 'niversität Zürich führte eine Befragung mit 809 erwachsenen homosexuell lebenden Minnern 
durch (1999) und kam zu folgenden Ergebnissen: Die Männer hatten im Durchschnitt bislang in ihrem 
Leben 80 Sexualpartner gehabt. Die Anzahl der Sexualpartner in den 12 Monaten vor der Befragung 
lag im Durchschnitt bei 10, bei den Mämern zwischen 30 und 49 Jahren lag sie bei 12-15. „Zwei 
Drittel aller Befragten waren in den 12 Monaten mit mindestens einem festen Freund zusammen und 
40 Prozent aller Manner hatten im gleichen Zeitraum einen oder mehrere Gelegenheitspartner."19 

3. Die vorhandenen Studien  z u r  homosexuellen El ternschaf t  können  keinen Beweis 
d a f ü r  erbringen, dass  ein Aufwachsen i n  homosexuellen Par tnerschaf ten  f ü r  K inde r  
kein Nachteil  ist. Die Fo r schung  h a t  zahlreiche Hinweise da r au f ,  dass  ein Aufwachsen 
ohne  Va t e r  oder  ohne  M u t t e r  f ü r  K i n d e r  nachteilige Folgen hat.  

Die Frage nach den empirischer1 Studien 

Befürworter eines Adoptionsrechts für homosexuelle Beziehungen behaupten immer wieder, es gäbe 
empirische Studien, die nachweisen, dass Kinder in homosexuellen Partnerschaften ebenso gut 
aufwachsen können wie bei Vater und Mutter. Auch ein von der Bundesregierung in Auftrag 
gegebenes 40-seitiges Gutachtenzo (im Jahr 2000 veröffentlicht) kommt mit Hinweis auf vorhandene 
Studien zu folgender Gesamteinschätzung: 
„Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass verfügbare Forschungsevidenz hinsichtlich 
Erziehungseinstellungen und -verhalten lesbischer Mütter keine grundlegenden Unterschiede zu 
heterosexuellen Mütern konstatieren lässt."" 
,.Zusammenfassend verweisen alle bisher vorliegenden Forschungsergebnisse darauf, dass die sexuelle 
Orientierung lesbischer Mütter oder homosexueller Väter keinen (schädlichen) Einfluss auf die 
sexuelle EntwicklungiGeschlechtsrollenentwicklung der Kinder a~sübt." '~ 

Eine im Jahr 2000 veröffentlichte Studie der Soziologen und Politologen Lerner und Nagai kommt 
dagegen zu einem ganz anderen Ergebnis. Lerner et al. analysierten sämtliche in wissenschaftlichen 
Zeitschriften zum Thema .,homosexuelle Elternschaft" veröffentlichten Originalstudien (insgesamt 49 
Studien) und kommen zu dem Schluss, „... dass die Methoden, die in den Studien verwandt wurden, 
so unzureichend sind, dass die Studien' nichts beweisen. Sie sollten deshalb für 
Gerichtsentscheidungen bezüglich 'homosexueller gegenüber heterosexueller Elternschaft' nicht 
benutzt werden. Ihre Behaupiungen haben keine ~ a s i s . ' " ~  

Mehrfach werden in dem Gutachten für die 'Bundesregierung die Studien und Aufsätze von Bozett, 
einem Vorreiter für homosexuelle „Elternschaft", envähnt. Zweimal wird die Original-Bozett-Studie 
von i980~\iwähnt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Studie fehlt. Bei der Studie geht es um 
18 ausgewählte homosexuell lebende Väter, die in einem Interview zu einzelnen Aspekten der 
Beziehung zu ihren Kindem befragt wurden. Nur ein Drittel von ihnen lebte mit den Kindern 
zusammen. Alle homosexuell lebenden Vater waren aus San Francisco und hatten eine 

I9ZÜMS 98, Hrsg. vorn Institut Wr Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, Surnatrash.. 30, CH- 
8006 Zürich, Juni 1999. 

Fthenakis, W. E., ~leich~eschlechtliche Lebensgemeinschaften und kindliche Entwicklung, in: J. Basedow 
Jürgen et al., Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Mohr Siebeck, Tübingen ZOO0 
I '  ~thenakis, W. E. a.a.O., S. 375. 
'' Fthenakis, W. E. a.a.O., S. 384. 
"Lerner, R., A. K. Nagai: „No Basis: What the Studies Don't Tell Us About Sarne-Sex Parenting", Mariage 
Law Projecr, Washington D.C.. Januar 2001, S. 6. 
'' Bozett, F. W., Gay Fathers: How and Why They Disclose Their Hornosexuality to Their Children, Family 
Relations 29, 1980, S. 173-179. 





Die Frage der Valer- und Mutterenrbehrung 

Die lesbisch orientierte Frau lebt ja gerade deshalb lesbisch, weil sie mit dem Mann und der 
Männlichkeit keine intime, von Nähe geprägte Beziehung haben möchte oder kann. Deshalb wird sie 
dem Kind immer eine Vaterentbehng zumuten. Das gilt auch fiir die Fälle, in denen es nicht um eine 
anonyme Samenspende, sondern um die Samenspende eines bekannten Spenders geht oder um ein 
Kind aus einer früheren heterosexuellen Beziehung. 
Entsprechend der homosexuell lebende Mann: Er lebt ja gerade deshalb homosexuell, weil er eine 
intime Beziehung mit der Frau nicht haben kann. Er wird seinem Kind immer eine Mutterentbehrung 
zumuten. 
Die Folgen der Vaterentbehrung sind seit langem bekamt: Nach US-amerikanischen Studien kommen 
63 Prozent der jugendlichen Selbstmörder, 71 Prozent der schwangeren Teenager, 85 Prozent der 
Jungkriminellen und 75 Prozent der Drogenabhängigen aus vaterlosen ~ami1ien . l~  
Ebenso weist die umfangreiche Bindungsforschung auf negative Folgen der Mutterentbehrung hin." 

Schweden 2003 

Eine neue Langzeitstudie aus Schweden (2003)" bestätigt: Kinder, die ohne Vater oder ohne Mutter 
aufwachsen, haben ein deutlich erhöhtes Risiko für psychiatrische Erkrankungen, Selbstmord, 
Selbstmordversuch und verschiedene Süchte. Jungen, die ohne Vater oder ohne Mutter aufwachsen, 
haben häufiger Unfalle. Das gilt auch dann, wenn die Vater- oder Mutterentbehrung nicht mit 
sozioökonomischen Nachteilen verbunden ist. 

Die Abwendung vom Männlichen 

Für die lesbisch lebende Frau ist es kennzeichnend, dass sie den Mann bzw. das Männliche in einer 
intimen, von Nähe geprägten Beziehung ablehnt. Sie will oder kann sich iür Männlichkeit nicht 
öffnen. Der Penis, Symbol f i r  Männlichkeit, wird in der Intimbeziehung nicht gewollt. Diese bewusst 
gewählte Distanz und die damitverbundene Abwendung vom Männlichen wird sich konflikthaft auf 
die Identitätsfindung der Jungen und Mädchen auswirken. 

Ein Kind, das bei einem alleineiziehenden Elternteil aufwächst, weiß in der Regel und darf es auch 
wissen, dass jemand fehlt. Es kann seinen Vater- oder Muttermangel konstruktiv bearbeiten und 
betrauern. Die Auswirkungen seines Mangels können so verringert werden. In verschiedenen 
Veröffentlichungen, U. a. im ~amilienbuch'~ des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland 
(LSVD) wird aber die homosexuelIe und lesbische Partnerschaft, in der ein Kind mitlebt, mit dem 
Begriff der „komplette(n) Familie" belegt. Es lässt sich kaum der Eindmck vermeiden, dass hier ein 
alternatives, aber eben vollständiges, neues Familienrnodell vorgestellt werden soll. 

In der Wochenzeitung Die Zeit (31. Dezember 2003) berichten zwei lesbisch lebende Frauen, die 
einen Sohn durch eine Samenspende bekommen haben, wie sie sich das Verhältnis zum Samenspender 
vorstellen: Das Kind wisse zwar, wer der Vater ist, „Aber Papa soll er nicht zu ihm sagen ... Wenn er 

Zit. nach Horst Pem in: ..Nicht alles über unsere Mütter - Der Psychoanalytiker Horst Pehi fordert Schluß mit 
dem Drama der Vaterentbehning", Süddeutsche Ztg, 18. 12. 1999. Siehe auch: Pehi, Horst, Das Drama der 
Vaterentbehrung, Herder, Freiburg 1999. Und: „Mörderische Kämpfe. Ohne Vater geht es nicht - Mütter können 
Väter nicht ersetzen", Horst Petri im Interview mit Frank Keil, Deutsches Allgemeines Somtagsbiatt, Nr. 25, 
23. Juni 2000; Franz, Matthias et al., Wenn der Vater fehlt. Epidemiologische Befunde zur Bedeutung früher 
Abwesenheit des Vaters für die psychische Gesundheit im späteren Leben, Zsch. Psychosom. bledizin, 45, 1999, 
S. 260-778. 
li Z. B. Bowlby, John, Mutterliebe und kindliche Entwicklung, Reinhardt, klünchen, 1995 
" Ringbäck Weitoft, Gunilla et al., Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents 
-in Sweden: apopulation-based study, in: The Lancet, Vol. 361, January 25, 2003, S. 289-295. 
l9 http://www.lsvd.de/familienbuchiindex.hhril. 

Papa sagt, würde er nur eine Leerstelle markieren, dann würde auffallen, dass etwas feh~t. '"~ In einem 
solchen Verbot, die Mutter- oder Vaterentbehng zu benennen und zu betrauern, liegt eines der 
Unrechte, die einem Kind in einer homosexuellen ,,kompletten Familie" zugemutet werden. In solchen 
Beziehungsamangements kann das Kind nicht nur den eigenen Vater- oder Mutterverlust nicht 
bearbeiten, es kann auch den damit einhergehenden Verlust an eigener Identität nicht bewältigen. 

Wo eine Partnerschafi von zwei homosexuell lebenden Frauen oder Männern eine vollständige 
Familie sein und die Familie mit Vater und Mutter ersetzen will. werden die Identitätsstörungen der 
Kinder zirnehmen. 

,In einem der Familienberichte im LSYD-Familienbuch soll das Kind zur Mutter Mama und zur „Co- 
Mutter" Mami sagen. Außenstehende, so ist die Begründung, sollen nicht wissen, wer die ,,richtigem 
Mutter ist. Einem anderen Bericht zufolge möchte die „Co-Mutter" die Rolle des Vaters übernehmen 
und versucht, über Gerichtsentscheidungen „alle Rechte eines Vaters" zu bekom~nen.~'  

Im genannten Bericht aus Die Zeit sagt ein homosexuell lebender Mann, der in der homosexuellen 
Partnerschaft iür das Kind zuhause sorgt: „Ich bin die ~ a ~ a - ~ a m a . " ~ ~  

Unter der Rubrik ,,Einbenennung von (Stief)kindern" wird auf der Webseite des LSVD folgendes 
berichtet: Zwei lesbisch lebende Frauen haben einen siebenjahrigen Jungen, Sohn einer der beiden 
Frauen aus einer früheren heterosexuellen Parmerschafr, mitleben. Der Junge trägt den Familiennamen 
des Vaters. Die beiden Frauen, die in ihrer Partnerschaft einen gemeinsamen Familiennamen 
angenommen haben, wollen, dass der Junge ebenfalls ihren Familiennamen annimmt und den des 
Vaters abgibt. Nach ihren Angaben möchte das der Junge auch. Weil sie bei diesem Vorhaben auf 
behördliche Schwierigkeiten stoßen, halten sie dies iür ein .,Diskriminierungsbeispiel" ihrer 
,,~amilie"." 

Wamm hat hier nicht das Recht des Kindes auf Vater und Mutter Vorrang? 

Warum sollte nicht gerade dann, wenn ein Kind in einer homosexuellen Partnerschaft mitlebt, das 
Recht des Kindes auf Vater und Mutter gesetzlich gestärkt werden? 

Fazit 

Empirische Fakten weisen daraufhin, dass sexuelle Mann-Mann-Beziehungen und Frau-Frau- 
Beziehungen mit der Beziehung zwischen Mann und Frau nicht vergleichbar sind. Warum soll etwas 
der Ehe angeglichen werden, was nicht Ehe ist? 

Jedes Kind hat ein Recht auf Vater und Mutter. Jedes Kind hat ein Recht, mit seinem Ursprung 
verbunden zu sein. Das Rechtssystem sollte dieses Recht, stärken. Alles andere ist eine 
Diskriminiemng des Kindes. Und wo z. B. Erwachsene entscheiden können, dass das Kind seinen 
väterlichen Familiennamen aufgeben soll, wird das Recht des Kindes, mit seinem Ursprung verbunden 
zu sein, verletzt. 

Die Gesetzentwürfe sind ein weiterer Schritt zur geforderten völligen rechtlichen Gleichstellung der 
homosexuellen Partnerschaft mit der Ehe zwischen Mann und Frau. Das vorgesehene Adoptionsrecht 
ist ein weiterer Schritt zur geforderten öffentlichen Anerkennung einer gleichwertigen homosexuellen, 
,,kompletten Familie". Beides wird die nächsten Generarionen verwirren darüber, was Ehe und Familie 
ist. Eine ~ e f r a ~ u n ~  von über 34.000 Jungen im Alter von 12 - 20 Jahren ergab folgendes (Remafedi, 

j0 Kirbach, R. et al.: ,,Wenn die Eltern schwul sind", Die Zeit 31. 12. 2003 
" http://www.lsvd.de/familienbuchJindex.hhI. 
" Kirbach, R. et al., a.a.0. 
" htt~://www.lsvd.de/dis!uiminien~ng/gabriel 
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